
Deutscher Bundestag
15. Wahlperiode

Drucksache 15/1949
07. 11. 2003

Schriftliche Fragen
mit den in der Woche vom 3. November 2003
eingegangenen Antworten der Bundesregierung

Dr. Bauer,Wolf (CDU/C SU) . . . . . . . . . . . . . 64,65

Bellmann, Veronika (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . 1

Bernhardt, Otto (CDU /CSU) . . . . . . . . . . . . . 84,85

Dr. Brauksiepe, Ralf (CDU /CSU) . . . 114, 115, 116

Brüderle,Rainer (FDP) . . . . . . . . . . . . 43,44,45,46

Carstensen, Peter H. (Nordstrand). . . . . . . . . . 30,55
(CDU /CSU)

Connemann,Gitta (CDU /CSU) . . . . . . . . . . . . . . 86

Dobrindt, Alexander(CDU /CSU) . . . . . . . . . 87,88

Dr. Faust,HansGeorg(CDU /CSU) . . . . . . . . . . 66

Fischer,Axel E. (Karlsruhe-Land)(CDU/C SU) . 89

Dr. Flachsbarth, Maria (CDU /CSU) . 90,91,92,93

Fricke, Otto (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,67

Fromme,Jochen-Konrad(CDU/C SU) . . . . . . . . . 31

Göbel, Ralf (CDU/C SU) . . . . . . . . . . . 12,13,14,15

Götz, Peter (CDU/C SU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,33

Grübel, Markus(CDU /CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Haibach, Holger (CDU /CSU) . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3

Dr. Happach-Kasan,Christel(FDP) . . . . . . . . 34,35

Hochbaum,Robert (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . 47,48

Hüppe,Hubert (CDU /CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Dr. Jüttner,Egon(CDU/C SU) . . . . . . . . . 4, 5, 6, 16

Karwatzki, I rmgard (CDU/C SU) . . . . . . . 95,96,97

Klim ke,Jürgen(CDU/C SU) . . . . . . . . 36,49,98,99

Klöckner, Julia (CDU/C SU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Koschyk, Hartmut (CDU /CSU) . . . . . . . . . . . . . . 37

Kretschmer,Michael (CDU /CSU) . . . . . . . . . . . 100

Dr. Krogmann,Martina (CDU/C SU) . . . . . . . . . 50

Laurischk,Sibylle (FDP) . . . . . . . . . . . 26,27,28,29

Lengsfeld,Vera (CDU /CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Leutheusser-Schnarrenberger,Sabine . 101,102,103
(FDP)

Lintner,Eduard(CDU /CSU) . . . . . . . . . . . . . . . 104

Löning,Markus (FDP) . . . . . . . . . . . . . 70,71,72,73

Marschewski,Erwin (Recklinghausen) . . 7, 8, 17,18
(CDU/CSU)

Mayer, Stephan(Altöttin g) (CDU/CSU) . . . . . . 105

Meyer, Doris (Tapfheim) (CDU/CSU) . . . . . . 56,57

Mi chalk,Maria (CDU/C SU) . . . . 51,52,74,75,106

Mi nkel,Klaus (CDU /CSU) . . . . . . . . . . 19,107,108

Müll er, Hildegard (CDU /CSU) . . . . . . . . . . . . . . . 80

Müll er, Michael (Düsseldorf) . . . . . . . . 76,77,78,79
(SPD)

Nolt ing, Günther Friedrich (FDP) . . . . . . . . . 62,63

Pau, Petra(fraktionslos) . . . . . . . . . . . . 20,21,22,23

Piltz, Gisela(FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,25

Schulte-Drüggelte,Bernhard . . . . . . . . 39,40,41,42
(CDU/CSU)

Siebert, Bernd(CDU /CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Straubinger, Max (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . 81

Strothmann, Lena(CDU/C SU) . . . . . . 109,110,111

Dr. Thomae, Dieter (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . 82,83

Voûhoff, Andrea(CDU/C SU) . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Weis,Reinhard (Stendal)(SPD) . . . . . . . . . 112,113

Weiû, Peter (Emmendingen)(CDU /CSU) . . . . 9, 10

Willsch,Klaus-Peter(CDU /CSU) . . . . 58,59,60,61

Verzeichnis der Fragenden

Abgeordnete Nummer
derFrage

Abgeordnete Nummer
derFrage



Verzeichnis der Fragen nach Geschäftsbereichen der Bundesregierung

Seite Seite

Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts

Bellmann, Veronika (CDU/CSU)
Stellungder Frau in der türkischenGesell-
schaftsowiedie SituationethnischerMin-
derheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Haibach, Holger (CDU/CSU)
Haftumständefür Kinder und Jugendliche
in der Türkei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Dr. Jüttner, Egon (CDU/CSU)
Unterstützungder Feierlichkeitenzum200.
Jahrestagder Ansiedlungder Deutschen
auf der Krim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

EinrichtungeinerdeutschenSchulebzw.
einesGoethe-Instituts in Breslau . . . . . . . . . . 3

Mittel für die Förderungder deutschen
Sprachein Südwestafrika. . . . . . . . . . . . . . . . 4

Marschewski, Erwin (Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Ablehnungvon Wiedergutmachungsleistun-
genfür Sudetendeutschedurchden
Deutsch-TschechischenZukunftsfonds . . . . . 4

Abwahl desVorsitzendender ¹Vereini-
gungder befreitenpolitischenHäftlingeª
Oldrich Stranskyvor demHintergrund der
Geschichtsaufarbeitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Weiß, Peter (Emmendingen) (CDU/CSU)
Bundesmittelfür denWiederaufbau des
Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Geschäftsbereich des Bundesministeriums
des Innern

Fricke, Otto (FDP)
Altersstrukturder eingereistenAussiedler
seit1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Göbel, Ralf (CDU/CSU)
Kostenvon Bund,Ländernund Gemein-
denin dennächsten10Jahrenfür denWei-
terbetriebdesAnalogfunks;Ablehnung der
Finanzministergegenüberder Einführung
desDigitalfunks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Abstimmungsergebnisder Innenstaats-
sekretäreüberdie Einführungdes
Digitalfunks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

AusschreibungdesDigitalfunks . . . . . . . . . . . 9

Dr. Jüttner, Egon (CDU/CSU)
ErkenntnisseüberZwangsehen,insbeson-
dereminderjähriger Personentürkischer
Herkunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Marschewski, Erwin (Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Eigenbeteiligungvon Teilnehmernbei der
Unterstützungvon Maûnahmender Ver-
triebenenzur Förderungdesfriedlichen
Miteinandersmit denVölkern Ostmittel-,
Ost-und Südosteuropas . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Minkel, Klaus (CDU/CSU)
Berücksichtigungder Norm ¹DIN 9075ª
bzw.¹ISO 9075:DatabaseLanguageSQLª
bei Datenbanksystemenin öffentlichen
Ausschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Pau, Petra (fraktionslos)
Rechtsextremeund fremdenfeindliche
Straftatenim September 2003,geschädigte
Personen,Festnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Umsetzungder Ergebnisse der Weltkonfe-
renzgegenRassismusim August2001in
Durban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Piltz, Gisela (FDP)
Weiterleitungder von Flugpassagieren von
denamerikanischenBehördenverlangten
DatensätzeandeutscheBehörden;Zugriff . 16

Geschäftsbereich des Bundesministeriums
der Justiz

Laurischk, Sibylle (FDP)
DauereinesdurchschnittlichenEheschei-
dungsverfahrensin Deutschlandim Ver-
gleichzu andereneuropäischenStaaten. . . . 17

Benachteiligungdeshaushaltsführenden
EhegattenbeimTeilhabeanspruchdurch
die gesetzlichenVorschriftenzum
Güterstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Aktualität der juristischenAusgestaltung
des¹LebensmodellsEheª . . . . . . . . . . . . . . . 18

DeutscherBundestag± 15.WahlperiodeDrucksache 15/1949 ± II ±



Geschäftsbereich des Bundesministeriums
der Finanzen

Carstensen, Peter H. (Nordstrand)
(CDU/CSU)

ErhöhungdesMehrwertsteuersatzesvon
Arzneitees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Fromme, Jochen-Konrad (CDU/CSU)
Standder EU-ProgrammeTACIS und
PHARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Götz, Peter (CDU/CSU)
JährlicherfinanziellerAufwand für Finanz-
verwaltungund Kommunenaufgrundder
Ausweitungder Gemeindewirtschaftsteuer
auf die selbstständigTätigensowie
Aufwand für die betroffenenselbstständig
Tätigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Dr. Happach-Kasan, Christel (FDP)
Steuerausfälle durchdie vollständigeSteu-
erbefreiungvon Biokraftstoffen . . . . . . . . . . 21

Klimke, Jürgen (CDU/CSU)
Verlängerungder Übergangslösung bezüg-
lich der umsatzsteuerlichenBehandlung
von Sportanlagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Koschyk, Hartmut (CDU/CSU)
Personalkosteneinsparungender Nachfol-
gekonzerneder deutschenBundespostso-
wie der DeutschenBahnAG aufgrunddes
Bundessonderzahlungsgesetzes,Auswirkun-
gender Senkungder Sonderzahlungender
Bundesbeamten auf die geplanteNovelle
desPostpersonalrechtsgesetzes. . . . . . . . . . . 23

Lengsfeld, Vera (CDU/CSU)
Ausgabender staatlichenRentenkassenfür
DDR-Sonderversorgungen, insbesondere
für Mitarbeiter desehemaligenMinisteri-
umsfür Staatssicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Schulte-Drüggelte, Bernhard (CDU/CSU)
Auswirkungender Beimischung steuerbe-
freiten Biodieselsauf denkünftigen
Dieselpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ErhöhungdesAnteils nicht fossilerKraft-
stoffebei Ottokraftstoffen . . . . . . . . . . . . . . . 25

Steuerbefreiung nur für unvergälltesBio-
ethanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Geschäftsbereich des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Arbeit

Brüderle, Rainer (FDP)
Verbesserungder Arbeit der Auûenhandels-
kammern,insbesonderebetr.einesEDV-ge-
stütztenInformationssystems,und des
Dienstleistungsangebots . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Umsetzungder im Rahmender Fusion
von E.ON und Ruhrgasdurchdie Minis-
tererlaubnisfestgelegtenAuflagen . . . . . . . . 27

Hochbaum, Robert (CDU/CSU)
ZusammenhangzwischendemRückgang
der Eintritte in Maûnahmenzur Förderung
der beruflichenWeiterbildungund denneu-
enVergabeverfahren durchVermittlungs-
gutscheine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Klimke, Jürgen (CDU/CSU)
Unterscheidung nachZielgruppenbei der
70-prozentigenVerbleibsquoten-Regelung
für Weiterbildungsmaûnahmender BA . . . . 28

Dr. Krogmann, Martina (CDU/CSU)
Untersagungder Nutzungder Software
¹Jobhexeªdurchdie BA . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Michalk, Maria (CDU/CSU)
AnpassungdesSchornsteinfegerrechtsan
geltendesEU-Recht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Schweigepflichtfür Schornsteinfeger . . . . . . 30

Siebert, Bernd (CDU/CSU)
NovellierungdesAuûenwirtschaftsgesetzes
und der Auûenwirtschaftsverordnung,ins-
besonderehinsichtlicheinerGenehmigung
von Veräuûerungenvon mindestens25%
der Stimmrechte auchbei nicht direkt der
Rüstungsindustrie zuzurechnendenFirmen . 31

Voßhoff, Andrea (CDU/CSU)
BestellungeinerFachkraft für Arbeits-
sicherheitbeiUnternehmenabeinem
Beschäftigten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Seite Seite

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/1949± III ±



Seite Seite

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft

Carstensen, Peter H. (Nordstrand)
(CDU/CSU)

Import von Eiern ausPolenim Hinblick
auf die Einhaltungvon Tier-und Lebens-
mittelstandarts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Meyer, Doris (Tapfheim)(CDU/CSU)
Zusammenlegungvon Bundesforschungs-
anstaltenin Detmold, Karlsruhe,Kulmbach
und Kiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Willsch, Klaus-Peter (CDU/CSU)
ZulassungsbefristungdesZusatzstoffesSil-
ber und Verbindungenauf den31.Dezem-
ber 2005im Entwurf einerzweitenVerord-
nungzur ¾nderungzusatzstoffrechtlicher
Vorschriftenfür Trinkwasser . . . . . . . . . . . . 34

Geschäftsbereich des Bundesministeriums
der Verteidigung

Nolting, Günther Friedrich (FDP)
Besoldungvon SoldatennachA 11bei Aus-
übungvon AufgabeneinesA 14-Dienst-
postens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Integrationder Marinefliegerverbändeder
Bundeswehrin die Luftwaffe . . . . . . . . . . . . 36

Geschäftsbereich des Bundesministeriums
für Gesundheit und Soziale Sicherung

Bauer, Dr. Wolf (CDU/CSU)
Förderungder Zulassung¹Orphan drugsª
und andererseitsBelastungdieserArznei-
mittel mit demHerstellerrabattgemäû
GKV-Modernisierungsgesetz . . . . . . . . . . . . 37

WidersprüchlicheAussagender Parlamen-
tarischenStaatssekretärin beimBundesmi-
nisteriumfür Gesundheitund Soziale
Sicherung,Caspers-Merk, zur Arzneimit-
telsicherheitbei Importarznei . . . . . . . . . . . . 38

Dr. Faust, Hans Georg (CDU/CSU)
Unwirtschaftlichkeit der Versorgungvon
HIV-PatientennachinternationalenStan-
dardsin Krankenhäusern. . . . . . . . . . . . . . . 39

Fricke, Otto (FDP)
Belastungder RentenkassedurchZahlun-
genanAussiedlerseit1993. . . . . . . . . . . . . . 40

Hüppe, Hubert (CDU/CSU)
Blutzuckermessungenim Rahmenvon Blut-
spendeterminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Klöckner, Julia (CDU/CSU)
Bundesmittelfür die Aufklärungskampagne
überOrganspendeund Organtransplan-
tation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Löning, Markus (FDP)
Sozialhilfezahlungenfür Deutschein der
Schweizgemäûdeutsch-schweizerischem
Fürsorgeabkommenvon 1952;Vereinba-
rungenmit anderenLändern;Kündigung
dieserAbkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Michalk, Maria (CDU/CSU)
Kompatibilität der Abrechnungssoftware
der Krankenkassen,insbesondereder
AOK, zwischendeneinzelnen
Bundesländern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Beteiligungvon Universitätskliniken an
der ErarbeitungdesFallpauschalensystems
für Krankenhäuserhinsichtlichder Be-
handlungvon krebskrankenKindern . . . . . . 44

Müller, Michael (Düsseldorf)(SPD)
Beseitigungder Diskriminierung inländi-
scher¾rzteim Zusammenhang mit der von
deutschenKassenpatientenmöglichenIn-
anspruchnahmevon ¾rztenin anderenEU-
StaatendurchZulassungaller ¾rztezur
Versorgungvon Kassenpatienten . . . . . . . . . 45

Einschränkungder grundgesetzlichgaran-
tiertenBerufs-,Vereinigungs-und Wissen-
schaftsfreiheitsowiedasGleichheitsprinzip
durchZwangsorganisationenwie ¾rzte-
kammernund der von diesenabhängigen
Berufsgerichtsbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

DeutscherBundestag± 15.WahlperiodeDrucksache 15/1949 ± IV ±



Müller, Hildegard (CDU/CSU)
Aufbau einerReservevon 1,5Monatsaus-
gabender GRV ausetwaigenzukünftigen
Überschüssender gesetzlichenRentenver-
sicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Straubinger, Max (CDU/CSU)
Aussagenin ¹Fuchs-Briefeª zu Familien-
krankenversicherung,Kindergeld,Erzie-
hungsgeldund Arbeitslosengeld im Zusam-
menhangmit einemausdemEU-Raum
stammendenund in Deutschlandarbeiten-
denAusländer, dessenFamilie weiter in
einemanderenEU-Land wohnt . . . . . . . . . . 49

Dr. Thomae, Dieter (FDP)
Übernahmeder Kostenfür bei einerhollän-
dischenVersandapothekebezogeneArznei-
mittel durchdie BarmerErsatzkasse. . . . . . 50

Geschäftsbereich des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen

Bernhardt, Otto (CDU/CSU)
BeginndesvierspurigenAusbausder Bun-
desstraûeB 76zwischenLornsenplatzund
Krankenhausin Eckernförde . . . . . . . . . . . . 51

Connemann, Gitta (CDU/CSU)
WeitereBundesmittelfür die Entwicklung
und Sicherungder Magnetbahntechnologie 51

Dobrindt, Alexander (CDU/CSU)
Finanzierungund BaubeginndesStraûen-
bauprojektsBundesfernstraûeB 17 (West-
OrtsumgehungLandsbergund Ortsumge-
hungKaufering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Fischer, Axel E. (Karlsruhe-Land)
(CDU/CSU)

Auswirkungender LKW-Ma ut-Ausfälleauf
die Straûenbauprojekte im LandkreisKarls-
ruhe,insbesonderedenAusbauder Orts-
umgehungGraben-Neudorf Bundesstraûe
(B 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Dr. Flachsbarth, Maria (CDU/CSU)
Verlustefür SpediteuredurchdenNut-
zungsausfallvon Lastkraftwageninfolge
desEinbausder On-Bord-UnitMaut-Zahl-
gerätesowiegesamtwirtschaftliche Auswir-
kungender verzögertenMauteinführung
auf die Speditionsunternehmen . . . . . . . . . . 53

Ausbauder B 1 trotz der Verlusteinfolge
der verspätetenMauteinführung . . . . . . . . . 54

Grübel, Markus (CDU/CSU)
Lärmschutzander BahnstreckeBadCann-
stadt-Plochingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Karwatzki, Irmgard (CDU/CSU)
Keine Befreiungvon der Autobahnbenut-
zungsgebührfür humanitäreHilfsgüter-
transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Klimke, Jürgen (CDU/CSU)
Transparenzder Rahmenrichtlinie 70/156/
EWG Artikel 8 für Fahrzeugeausauslau-
fendenSerien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Kretschmer, Michael (CDU/CSU)
Unterstützungder Ansiedlungpolnischer
Mieter in ostdeutschenGrenzstädtenmit
Mitteln ausdemStadtumbauprogrammOst 57

Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine (FDP)
Auswirkungender geplantenRichtlinie
überMindestanforderungenfür die Sicher-
heit von Tunnelnim transeuropäischen
Netz auf aktuelleTunnelbauvorhabenin
Deutschland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Lintner, Eduard (CDU/CSU)
LiberalisierungdesZugangszu denEisen-
bahnetzender EU-Staatenfür denSchie-
nenpersonenverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Mayer, Stephan (Altötting) (CDU/CSU)
Finanzierungder im Anti-Stau-Programm
aufgeführtenBundesfernstraûenbauprojek-
te 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Michalk, Maria (CDU/CSU)
Befahrungder sog.Franken-Sachsen-
Magistralenur nochmit Nahverkehrs-
wagenanstattmit ICE-ZügenabWinter-
fahrplan2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Minkel, Klaus (CDU/CSU)
Zahl der im Einzelplan12 (BMVBW) des
Bundeshaushaltes2004unter ¹Ergänzungs-
maûnahmenªzusammengefasstenBaumaû-
nahmen;Gefährdungdurchdie Verschie-
bungder Lkw-Maut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Seite Seite

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/1949± V ±



Seite Seite

Strothmann, Lena (CDU/CSU)
Realisierungvon im Anti-Stau-Programm
aufgeführtenStraûenbauprojektenin NRW
trotz fehlenderMauteinnahmenaus2003,
Auswirkungenfür 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Weis, Reinhard (Stendal)(SPD)
Festlegungvon Lärmgrenzwerten für Schie-
nenfahrzeugebzw.Eisenbahnwaggonsauf
EU-Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung

Dr. Brauksiepe, Ralf (CDU/CSU)
Bereitstellungvon Mitteln ausdemEtat des
BMZ für die Wiederaufbauarbeit in Afgha-
nistan2003,2004und später . . . . . . . . . . . . 64

DeutscherBundestag± 15.WahlperiodeDrucksache 15/1949 ± VI ±



Geschäftsbe reich des Auswärtigen Amts

1. Abgeordnete
Veronika
Bellmann
(CDU/CSU)

Wie bewertet die Bundesregierung vor dem
Hintergrund des Beittrittsgesuchsder Türkei
zur EuropäischenUnion die Stellungder Frau
in der türkischenGesellschaft,und wie schätzt
die Bundesregierungdie aktuelleSituationvon
ethnischenMinderheitenin der Türkei ein?

Antwort des Staatsministers Hans Martin Bury
vom 3. November 2003

Sowohl der Türkei-Fortschrittsbericht2002 der EU-Kommission als
auch der Asyllagebericht des Auswärtigen Amts kommen zu dem
Schluss,dasstrotz der grundsätzlichenGleichberechtigung der Ge-
schlechter,die in der türkischenVerfassungverankertist, Frauenund
Männer in der Türkei de facto nicht völlig gleichgestelltsind.Dies gilt
insbesonderefür ländlich-konservativeGebieteder Zentral- und Ost-
türkei, wo traditionelle Strukturenund Rollenerwartungenkaum ver-
ändertfortbestehen.

Im legislativen Bereichhat die türkischeRegierungin denletztenJah-
ren weit reichendeReformenvorangebracht,um bestehendeDiskrimi-
nierungenvon Frauen in verschiedenen Rechtsbereichen zu beenden
und die türkischeGesetzgebungan die entsprechenden Normen und
Werte der EU anzupassen.Die vollständigeUmsetzungdieserGeset-
zesreformenund deren Durchsetzungim Alltag stehenjedoch noch
aus.

Ein rechtlicherSonderstatusbestehtin der Türkei bislangnur für reli-
giöse,nicht aberfür ethnischeMinderheiten. Die EU hat im Rahmen
ihrer Beitrittspartnerschaftdie Gewährleistung kultureller Rechtefür
Minderheiten zu einerprioritären Reformvorgabegemacht.Ihre Um-
setzungist Voraussetzung zur Erfüllung der politischenKopenhagen-
Kriterien durchdie Türkei.

Inzwischenhat die türkischeRegierungentsprechendeReformgesetze
verabschiedet. So ist es nebenstaatlichenauch privaten Senderner-
laubt, Rundfunk und Fernsehsendungen ¹in den unterschiedlichen
Sprachenund Dialekten auszustrahlen, die die türkischenBürger tra-
ditionell im Alltag sprechenª.Durch ¾nderungdesPersonenstands-
gesetzeswurde die Vergabe traditioneller Vornamen freigegeben.
Durchführungsbestimmungen und die Implementierung der Refor-
men weisenjedoch noch Defizite auf. Für die Bundesregierung ist
einekonsequenteUmsetzungdieserReformenVoraussetzung für eine
positiveBeurteilungdesAnnäherungsprozessesder Türkei andie EU.

2. Abgeordneter
Holger
Haibach
(CDU/CSU)

WelcheInformationen liegender Bundesregie-
rung über die Haftumstände für Kinder und
Jugendlichein der Türkei vor, und trifft es
nach Kenntnis der Bundesregierung zu, dass
gefangeneKinder und Jugendlichedort unter
teilweise menschenunwürdigen Bedingungen
lebenmüssen?
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Antwort des Staatsministers Hans Martin Bury
vom 3. November 2003

Im Strafvollzug und insbesondereim Bereich des Jugendstrafrechts
bestehtin der Türkei erheblicherReformbedarf. SowohldasKomitee
desEuroparateszur Verhütungvon Folter und unmenschlicher oder
erniedrigenderBehandlungoder Strafe(CPT), dasdie Haftbedingun-
gen von jugendlichenStraftätern bei seinenBesuchenin der Türkei
vom 5. bis zum 17.Oktober 1997(Dokument CPT/Inf (1999/2))und
vom 2. bis zum 14.September2001 (Dokument CPT/Inf (2002/8))
ausführlichuntersuchte, als auch die EU-Kommission fordern nach-
drücklich Verbesserungender BehandlungjugendlicherStraftäter.

So bestehenkaum Einrichtungenspeziellfür den Jugendstrafvollzug.
Verurteilte Jugendlichewerdenzwarhäufig in Sonderabteilungenvon
Strafvollzugsanstalten untergebracht, eine strikte Trennung jugend-
licher und erwachsenerStraftäterim Strafvollzuggibt esjedochnicht.
Die Haftbedingungenfür Jugendlicheentsprechenweitgehenddenen
erwachsenerStraftäter.

Mit den Reformen vom Juli 2003 wurden erste¾nderungenim Be-
reich der Jugendgerichtsbarkeit beschlossen.So wurde beispielsweise
die Zuständigkeitder Jugendgerichte auf alleMinderjährigen (vorher:
nur bis zum 16.Lebensjahr)ausgeweitet.Im Rahmen der EU-Bei-
trittspartnerschaft hat sich die Türkei zur weiteren Anpassungder
Haftbedingungenan die Standards der EU-Mitgliedstaatenverpflich-
tet. Die praktische Umsetzungder Reformen bleibt jedochabzuwar-
ten.

Im Falle BesorgniserregenderHaftbedingungen für Jugendlichein
einerHaftanstalt in Aydin, überdie die türkischePressesowiedie Mit-
gliederder Menschenrechtskommission destürkischen Parlamentsbe-
richtet hatten, kündigte der türkische Justizminister öffentlich eine
Untersuchungan.

3. Abgeordneter
Holger
Haibach
(CDU/CSU)

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregie-
rung auf die türkischeRegierungeinzuwirken,
damit sich die Haftbedingungen verbessern,
und welcheSchritte hat die Bundesregierung
bisherzur Lösung diesesProblemsunternom-
men?

Antwort des Staatsministers Hans Martin Bury
vom 3. November 2003

Die Bundesregierung hat gegenüberder türkischenRegierungwieder-
holt deutlichgemacht,dassdie weitereAnnäherungder Türkei an die
EU von einer konsequentenUmsetzung der bereits beschlossenen
und der noch ausstehendenrechtsstaatlichen Reformenabhängt.Die
Bundesregierung siehtauchin der an konkreteBedingungengeknüpf-
ten EU-Beitrittsperspektivefür die Türkei ein Instrument, um die Tür-
kei zu Reformen,auchhinsichtlichder Haftbedingungen,zu bewegen.
Als wirkungsvollerachtetwird auûerdemdasMonitoring desEuropa-
rates.Die BerichtedesKomiteesdesEuroparateszur Verhütungvon
Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder

DeutscherBundestag± 15.WahlperiodeDrucksache 15/1949 ± 2 ±



Strafe (CPT) werdenmit Zustimmungder türkischenRegierungver-
öffentlicht. Insbesondere in den letzten 12Monaten sind auf diesem
Weg erhebliche ± wenn auch noch nicht ausreichende± Fortschritte
erreichtworden.

4. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Inwiefern unterstütztdie Bundesregierung die
Feierlichkeitenzum200.Jahrestagder Ansied-
lung der Deutschenauf der Krim (Deutsche
Welle-Monitor Ost-/Südosteuropa Nr. 170/
2003vom 5. September2003)?

Antwort der Staatsministerin Kerstin Müller
vom 5. November 2003

Die Bundesregierung wird die bevorstehendenFeierlichkeiten zum
200.Jahrestagder AnsiedlungDeutscherauf der Krim mit Projekten
der DeutschenBotschaftKiew und desdortigen Goethe-Instituts so-
wie im Rahmender Begegnungsstättenarbeitunterstützen.Die genaue
Höhe der dafür zur VerfügungstehendenHaushaltsmittel wird nicht
zuletztvom Ausgangder nochlaufendenHaushaltsberatungenfür das
Jahr2004abhängen.

5. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Beabsichtigtdie Bundesregierung,eine deut-
scheSchuleoderein Goethe-Institut in Breslau
zu gründen,wie dies laut Presseberichten von
der deutschen Minderheit in Schlesien ge-
wünscht wird, und wenn nein, warum nicht
(WELT am SONNTAG vom 28.September
2003)?

Antwort der Staatsministerin Kerstin Müller
vom 5. November 2003

Die Gründung einerdeutschenSchuleim Auslanderfolgt nicht durch
die Bundesregierung, sondernin der Regeldurch interessierte Eltern.
Zeichnet sich die Dauerhaftigkeit einer Schulinitiativeab, kann eine
amtlicheFörderung durch die Bundesregierung im Rahmender Ver-
fügbarkeit von Haushaltsmitteln aufgenommenwerden.Die Bundes-
regierungfördert in den Woiwodschaften Schlesien,Oppeln und Nie-
derschlesien20 staatlichepolnischeSchulenund Lehrerkollegsperso-
nell, finanziellund beratend(18vermitteltedeutscheLehrkräfte,Sach-
mittelspenden, Fort- und Weiterbildungsmaûnahmen).Im laufenden
Jahr erhielten 260 Absolventen von Lyzeen der Woiwodschaften
Schlesien,Oppelnund NiederschlesiendasDeutscheSprachdiplom II
der Kultusministerkonferenzund erwarbensoin Verbindungmit dem
polnischenSekundarabschlussauch die deutscheHochschulzugangs-
berechtigung.Die Zahl dieserdeutschenSprachdiplome für Schüler
der deutschenMinderheit in Polen wird in den kommendenJahren
weiterhinstarkansteigen.

Das Goethe-Institutist in Polenmit zwei Instituten in Warschauund
Krakau stärker vertretenals in allen übrigen Ländern Mittelosteuro-
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pas (u.a. Ungarn, Tschechien,Rumänien), in denenmaximal je ein
Goethe-Institut arbeitet.Das Goethe-InstitutWarschauunterhält au-
ûerdemseit 1992in BreslaueinenLesesaal.Zusätzlichwird die Bun-
desregierung der Bedeutungvon Breslaufür die auswärtigeKulturpo-
litik dadurchRechnungtragen,dassvon 2004andasEdith-Stein-Haus
in Breslauaus Mitteln zur Förderung deutsch-ausländischerKultur-
gesellschaftenunterstütztwird. Die Gründung einesweiterenGoethe-
Instituts in Polenist demgegenübernicht vorgesehen.

6. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Beabsichtigt die Bundesregierung, nach der
Kritik an der Kürzung der Mittel für die För-
derungder deutschenSprachein Südwestafri-
ka, dieseKürzung rückgängigzu machen,und
wennnein, warum nicht (www.az.com.na vom
24.September 2003)?

Antwort der Staatsministerin Kerstin Müller
vom 5. November 2003

Die Bundesregierung hat ihre Sprachförderung in Namibia in diesem
Jahrumgestellt.Maûgeblichdafür warendie in diesemBereichbisher
erzielten Ergebnisse sowie die Vorgabe des Bundesrechnungshofes,
Fördermittel leistungs-und abschlussbezogeneinzusetzen. Im Mittel-
punkt der Förderungder deutschenSpracheim namibischenSchulwe-
sen steht die DeutscheHöhere PrivatschuleWindhuk (DHPS) als
deutsch-namibischeBegegnungsschule (hier könnendie deutscheRei-
feprüfung und das Deutsche Sprachdiplom der KMK Stufe II
(DSD II) erworben werden). Daneben wird Deutsch in fünf staat-
lichen namibischenSchulen,an denen das DSD II erlangt werden
kann,mit finanziellenSprachbeihilfengefördert.

Der von der Zentralstellefür dasAuslandsschulwesenentsandtePrü-
fungskoordinator für Deutschals Fremdspracheund die Bundespro-
grammlehrkräfte wurden abgezogen,da an den genanntenSchulen,
die dasDSD II bereitsvergeben,die leistungs-und abschlussbezogene
Sprachausbildung mit den vorhandenenKräften gesichert werden
kann und an weiteren Schulen keine Nachhaltigkeit in Form von
Sprachabschlüssenerzielt werden konnte. Diese sonstigenSchulen
ohnedeutschenSprachabschlusswerdenkünftig im Rahmender Päd-
agogischenVerbindungsarbeit vom Goethe-Institut Johannesburg be-
treut.

Im Hochschulbereichfördert die Bundesregierung ein DAAD-Lek to-
rat an der Universität von Namibia. Die Hauptaufgabe desDAAD-
Lektors liegt in der Germanistenausbildung.

7. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Wie bewertet die Bundesregierung die Ent-
scheidung des Deutsch-Tschechischen Zu-
kunftsfonds,die auchvon Seitender Bundesre-
gierungbefürwortete humanitäreGestefür be-
sondersvom Vertreibungsschicksal betroffene
Sudetendeutsche nicht zu gewähren,und in-
wieweitist die Bundesregierung aufgrundihres
grundsätzlichpositivesVotums bereit, mit der
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tschechischenRegierungüberAlternativenzur
Realisierungeiner humanitärenGeste für im
besonderenMaûe Betroffenezu sprechen?

Antwort des Staatsministers Hans Martin Bury
vom 3. November 2003

Der Verwaltungsratdes Deutsch-TeschechischenZukunftsfonds ent-
scheidetunabhängigüber ihm vorgelegteProjektanträge.Dies gilt
auchfür daserwähnteProjekt der ArbeitsgemeinschaftSudetendeut-
scherSozialwerke.

Im Übrigen hat die Bundesregierung wiederholt deutlich gemacht,
dass sie alle weiteren Versöhnungsgestender tschechischen Seite
begrüûenwürde, die zur zukunftsgerichteten Weiterentwicklung der
bilateralen Beziehungenkonstruktiv beitragen.Voraussetzungen für
einehumanitäreGestesind ein umfassendergeschichtlicher Aufarbei-
tungsprozessund ein breiter innenpolitischerKonsensin Tschechien.
Die Bundesregierung verfolgt die innertschechische Diskussiondaher
mit groûemInteresse.

8. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierungdie Abwahl
desVorsitzendender ¹Vereinigung der befrei-
ten politischen Häftlingeª, Oldrich Stransky,
die mit dessenhöflichemBrief an die Sudeten-
deutscheLandsmannschaft begründetwird, im
Hinblick auf die Bemühungenum eineAufar-
beitungder Geschichteund welcheErgebnisse
haben die Erkundigungen der Bundesregie-
rung in dieser Angelegenheiterbracht (vgl.
dpavom 24.Oktober2003)?

Antwort des Staatsministers Hans Martin Bury
vom 3. November 2003

Aus deutscherSicht ist die Abwahl desVorsitzendendes¹Verbandes
der befreiten politischenHäftlinge in der TschechischenRepublikª,
Oldrich Strµnsky,angesichtsseinergroûenVerdiensteum die deutsch-
tschechischeVerständigung bedauerlich. Nach Informationen der
Bundesregierung lässt Oldrich Strµnskyzurzeit rechtlich prüfen, ob
seineAbwahl, die lediglich durch den ExekutivausschussdesVerban-
des,nicht aberdurchdie Vollversammlung erfolgte,wirksamzustande
gekommenist.

9. Abgeordneter
Peter
Weiß
(Emmendingen)
(CDU/CSU)

Trifft die Meldung der ¹Bildª vom 21.Okto-
ber 2003zu, wonachdie Bundesregierung 100
Mio. Euro für den WiederaufbaudesIrak zur
Verfügungstellenwird, und wenn ja, auswel-
chenHaushaltstitelndesBundeshaushaltswird
dieserfolgen?
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10. Abgeordneter
Peter
Weiß
(Emmendingen)
(CDU/CSU)

Welche Beträge werden für welche Art von
Maûnahmen des Wiederaufbausim Irak be-
reitgestellt?

Antwort der Staatsministerin Kerstin Müller
vom 3. November 2003

Die Bundesregierung stellt nach gegenwärtigemStand,einschlieûlich
der zurechenbaren Anteile an den Leistungen der EU, etwa
122Mio. Euro für Maûnahmenzur humanitärenHilfe und zum Wie-
deraufbauim Irak zur Verfügung. Diese Zusagengliedern sich wie
folgt auf:

· bis zu 40Mio. Euro aus dem Etat des Auswärtigen Amts für
HumanitäreHilfe (Titel: 050268712),

· 10Mio. Euro ausdemEtat desBundesministeriumsfür wirtschaft-
liche Zusammenarbeitund Entwicklung für Nahrungsmittel-, Not-
und Flüchtlingshilfe(Titel: 230268725),

· rd. 23Mio. Euro ausEcho alsdeutscherAnteil (Anteil an humani-
tärer Hilfe der EU von 100Mio. Euro),

· rd. 44,6Mio. Euro als deutscherAnteil an der EU-Wiederaufbau-
hilfe von 200Mio. Euro (40Mio. Euro für 2003; 160Mio. Euro
für 2004;deutscherAnteil: 9,2Mio. Euro für 2003;35,4Mio. Euro
für 2004),

· 4 Mio. Euro für Wasserversorgung und Erstmaûnahmen in der Be-
rufsausbildung und Regierungsberatung
(Titel: 230286601 (FZ) und 23029603 (TZ)).

Nebenden genanntenBeträgengehtdie Bundesregierung davonaus,
dassder deutscheAnteil an einer zu erwartendenBereitstellungeines
IDA-Kredi ts (vorbehaltlich einer Entscheidungder Weltbank) von
jeweils 200Mio. US-Dollar in den Jahren 2004 bis 2005 etwa
44Mio. US-Dollar entspricht.

Von den bis zu 40Mio. Euro, die dasAuswärtigeAmt im Jahr 2003
für humanitäreHilfe im Irak zur Verfügunggestellthat, sind bislang
15Mio. Euro für konkrete Projekte zugesagtworden. Hierin sind
3,5Mio. Euro für ein derzeitdurch dasTHW im Irak durchgeführtes
Notprogrammzur Wasserversorgungenthalten.

Die Bundesregierung hat auûerdemdie Unterstützungfür Polizeiaus-
bildung, Wasserversorgung,Wahlberatung, Aufbau irakischerInstitu-
tionenund Kulturprojekte insAugegefasst.

DeutscherBundestag± 15.WahlperiodeDrucksache 15/1949 ± 6 ±



Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums des Innern

11. Abgeordneter
Otto
Fricke
(FDP)

Wie verteilt sich die Altersstruktur der nach
Deutschland eingereistenAussiedler in den
Bereichen Kinder, Jugendliche,Erwachsene,
Rentnerim Zeitraumder letzten10Jahre?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Göttrik Wewer
vom 3. November 2003

Die verfügbarenDaten zur Zahl der zwischendem 1. Januar 1993
und dem 31.Dezember2002 im Zusammenhang mit einer Aufnah-
me nach dem Bundesvertriebenengesetz(BVFG) eingereistenund
anschlieûend registrierten Personen,gegliedert nach Altersgruppen
(Alter der Betroffenen zum Ende des Einreisejahres), enthält die
nachfolgende auf der Spätaussiedlerstatistik des Bundesverwaltungs-
amtesberuhendeÜbersicht.

Personen, die nach ihrer Einreise im Zusammenhang mit einer Aufnahme nach dem BVFG zwischen dem
1. Januar 1993 und dem 31. Dezember 2002 registriert worden sind, gegliedert nach Altersgruppen*

Alter
§ 4 BVFG

Spätaussiedler

§ 7 Abs. 2 BVFG
Ehegatte+

Abkömmlinge

§ 8 Abs. 2 BVFG
nachAusländerrecht Summe

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %

0 bis 5 18968 2,74 82953 11,84 5449 7,47 107370 7,33

6 bis17 79668 11,52 273581 39,05 4318 5,92 357567 24

18bis44 326354 47,19 279503 39,90 57172 78,40 663029 45

45bis60 122230 17,67 48884 6,98 5456 7,48 176570 12

60bis64 45885 6,63 7470 1,07 201 0,28 53556 4

65+ älter 98513 14,24 8122 1,16 331 0,45 106966 7

Gesamt 691618 100 700513 100 72927 100 1465058 100

* Alter jeweilszumEndedesEinreisejahres.

12. Abgeordneter
Ralf
Göbel
(CDU/CSU)

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse da-
rüber vor, wie hoch die auf die öffentlichen
Haushaltevon Bund,Ländernund Gemeinden
entfallendenKosten für den Weiterbetriebdes
Analogfunksin den nächsten10 Jahreninsge-
samtseinwerden,und wenn ja, wie hoch wer-
dendie Kostensein?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 3. November 2003

Die Zentralstelle zur Vorbereitung der Einführung eines digitalen
Sprech-und Datenfunksystems für die Behördenund Organisationen
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mit Sicherheitsaufgaben(ZED) hat im Jahr 2001in einerAbfrage bei
Bund und Ländern die Kosten desanalogenFunksystemsauf Basis
desJahres2000ermittelt. Die an die ZED übermitteltenDaten waren
u.a. wegender dezentralenStruktur desAnalogfunksund der Vertei-
lung auf eine Vielzahl von Haushaltenund Titeln nicht vollständig.
VorhandeneLücken wurden durch Hochrechnungen und Vergleiche
vervollständigt.

Auf dieser Basiswurden für den Zeitraum 2006 bis 2015 Gesamt-
kostenin Höhe von 5372Mio. Euro für eine Weiterführung desbis-
herigen analogenFunksystemkalkuliert, wobei davon ausgegangen
wird, dass die bestehendeInfrastruktur bis 2015 komplett ausge-
tauschtwerdenmüsste.

13. Abgeordneter
Ralf
Göbel
(CDU/CSU)

Sind die Kosten für den Weiterbetrieb des
Analogfunks± sofernsiebekanntsind± in den
Verhandlungen zwischen den Finanzminis-
tern/Finanzstaatssekretärenvon Bund und
Ländern berücksichtigtworden, und wie be-
gründetedie Finanzministerkonferenz auf ih-
rer Sitzungam 11.September 2003ihre ableh-
nendeHaltung gegenüberder Einführung des
Digitalfunks?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 3. November 2003

Die Kostenschätzungliegt allenFinanzressorts vor.

Die Frage nach der Begründung der Entscheidung der Finanz-
ministerkonferenz der Länder ist nicht von der Bundesregierung zu
beantworten,da sie in die Zuständigkeitder Länder fällt. Der Bun-
desregierung liegt lediglich das Beratungsergebnis der FMK vom
11.September 2003zum TOP 17 ¹Einführung einesdigitalenSprech-
und Datenfunksystems für die Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben(BOS)ª vor.

14. Abgeordneter
Ralf
Göbel
(CDU/CSU)

Mit welchemErgebnishat die jüngsteTagung
der Innenstaatssekretäream 27.Oktober 2003
im Hinblick auf die Einführung des Digital-
funksabgeschlossen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 3. November 2003

Das Treffen der Innenstaatssekretäre diente dem Ziel, den Entwurf
einer Dachvereinbarung zur Einführung des BOS-Digitalfunks zu
beraten und damit dem Auftrag aus dem Beschlussdes Bundes-
kanzlersmit den Ministerpräsidentenvom 26.Juni 2003nachzukom-
men.
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15. Abgeordneter
Ralf
Göbel
(CDU/CSU)

Wann beabsichtigt die Bundesregierung mit
der AusschreibungdesDigitalfunks zu begin-
nen,und wiesiehtdie Zeitplanungfür dasAus-
schreibungs-und Vergabeverfahrenaus?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 3. November 2003

Die Bundesregierung hat eineProjektgruppe eingesetzt, die auf Basis
der zuvorerwähntenDachvereinbarungvon denLändernmitgetragen
wird, bzw. werdensoll und die mit Hochdruck alle organisatorischen
Vorbereitungenfür die Ausschreibungtrifft, um zeitnahüberdenmo-
dernenDigitalfunk zu verfügen.

16. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Hat die Bundesregierung Erkenntnisseüber
Zwangsehenvon insbesondereminderjährigen
PersonentürkischerHerkunft in der Bundesre-
publik Deutschlandbeziehungsweise von Per-
sonentürkischer Herkunft, die sich dauerhaft
in der Bundesrepublik Deutschlandaufhalten,
und wennja, welche(DER TAGESSPIEGEL
vom 22.Mai 2003)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 3. November 2003

Der Bundesregierung liegenkeine statistischenDaten zur Häufigkeit
von ¹Zwangsverheiratungenªin der BundesrepublikDeutschlandvor.
Zu den sich aus dem Pressebericht (DER TAGESSPIEGEL vom
22.Mai 2003)ergebenden eherechtlichenFragenwird Folgendesaus-
geführt:

Der Bericht behandelt± wie aus dem hergestelltenZusammenhang
zwischenZwangsehenund ProblemendesFamiliennachzugsund der
Integration des minderjährigen Ehegatten ersichtlich ± auch Ehe-
schlieûungen in der Türkei. SolcheEhensindhier nachdemdie Form
von Rechtsgeschäften regelndenArtikel 11 des Einführungsgesetzes
zum BürgerlichenGesetzbuche grundsätzlich ohne weitere Prüfung
als gültig anzusehen,wenn sie den Formvorschriften des türkischen
Rechtsentsprechen.

In Deutschlandwird eineEhe nach§1310Abs.1 BGB nur dadurch
geschlossen,dassdie Eheschlieûendenvor demStandesbeamten erklä-
ren, die Ehe miteinander eingehenzu wollen. Die Eheschlieûenden
müssendie Erklärungen persönlichund bei gleichzeitiger Anwesen-
heit abgeben.Werden dabeiUmständeoffenkundig, die zu einer ge-
richtlichen Aufhebungder Ehe führen können,so mussder Standes-
beamteseineMitwirkung an der Eheschlieûung verweigern.Zu den
Aufhebungstatbeständengehört nach§1314Abs.2 Nr. 4 BGB, dass
ein Ehegattezur Eingehungder Ehe widerrechtlich durch Drohung
bestimmtworden ist; Voraussetzung hierfür ist nicht zwingend,dass
die Drohung durch den anderenEhegattenoder mit dessenWissen
erfolgt.
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17. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Wie begründetdie Bundesregierung die nun-
mehr erforderliche Eigenbeteiligungvon Teil-
nehmernbei der ¹Unterstützung von Maûnah-
mender Vertriebenenzur Förderungdesfried-
lichen Miteinanders mit den Völkern Ostmit-
tel-, Ost- und Südosteuropasª (Einzelplan 06,
Bundesministerium des Innern, Kapitel 0640
Titel 68502),und welcheAuswirkungenerwar-
tet die Bundesregierung im Hinblick auf die
Teilnehmerzahlen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ute Vogt
vom 4. November 2003

Unter Berücksichtigung der mehrfachbekräftigtenAufforderung des
Deutschen Bundestages,die Vertriebenen in das Werk der euro-
päischenAussöhnungund Verständigung einzubeziehen(vgl. insbe-
sondere die interfraktionelle Entschlieûung vom 28.Februar 1997
(Bundestagsdrucksache13/4912)) fördert die Bundesregierung nach
Maûgabe eines immer wieder auf der Grundlage von Erfahrungen
überarbeitetenMerkblatts Maûnahmen der Vertriebenen, die der
Verständigung mit unserenöstlichenNachbarn dienenund die Eini-
gungEuropasfördern können.

Für die UnterstützungdieserMaûnahmenstellt die Bundesregierung
im laufenden Haushaltsjahr1,783Mio. Euro (inclusive 920T Euro
für die institutionelleFörderungdesBundesder Vertriebenen(BDV))
im Wegeder Zuwendungnachden§§23, 44 der Bundeshaushaltsord-
nung (BHO) zur Verfügung.Eine Zuwendungwird grundsätzlichnur
zur Teilfinanzierung bewilligt, d. h. insoweit,wie keine andereMög-
lichkeit zur Kostendeckung,z. B. durchTeilnehmerbeiträgebesteht.

Die NeufassungdesMerkblattesstellt aber klar, dassnur eine ange-
messeneBeteiligungzu verlangenist, dasheiût eine Beteiligung,die
die Teilnehmerunter Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit nicht
überfordert. Von Studentenund von Gästenausvergleichsweisezur
deutschenSituationwirtschaftlich schwächerenGebietenmit niedrige-
rem Einkommensniveausind daherz. B. niedrigereBeiträgezu erhe-
ben als von Personen,die ein deutschesBerufseinkommen beziehen.
Deshalbwird nachdenbisherigenErfahrungennicht damit gerechnet,
dassdie Förderung von verständigungspolitischenMaûnahmender
VertriebenenwegeneinesRückgangsder Teilnehmerzahlen aufgrund
von Teilnehmerbeiträgeneingeschränktwerdenmuss.

18. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Wie ist die Aussageder Bundesregierung im
Begleitschreiben zum Merkblatt der Projekt-
förderung ¹Unterstützung von Maûnahmen
der Vertriebenen zur Förderung des friedli-
chenMiteinandersmit denVölkern Ostmittel-,
Ost-und Südeuropasª(Einzelplan06, Bundes-
ministerium des Innern, Kapitel 0640 Titel
68502) zu verstehen,¹dass durch die Zuzah-
lung einesEigenbetragesdie gewünschtenZiel-

DeutscherBundestag± 15.WahlperiodeDrucksache 15/1949 ± 10±



gruppenehererreichtwerdenªund welchever-
änderten Zielgruppen sollen angesprochen
werden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ute Vogt
vom 4. November 2003

Das für eine Förderung nach Haushaltsrecht notwendigeöffentliche
Interesseist insbesonderefür solcheVeranstaltungenzu bejahen,bei
denendasverständigungspolitischeBemüheneine Multiplika torswir-
kungentfaltet.DieseWirkung ist u. a.dannanzunehmen,wennPerso-
nen teilnehmen,denendie jeweiligeVeranstaltung so wichtig ist, dass
sie auchbereit sind, zu ihren Kosten einenangemessenenBeitrag zu
leisten.Unter dem Aspekt der Multiplikatorenwirkung kommen da-
nachfolgendeZielgruppenin Betracht:

· Vertriebeneinsbesondere aus den Vereinigungenund Einrichtun-
gender Vertriebenenverbändeund derenNachkommen;

· in den VertreibungsgebietenlebendePersonenmit dortiger Staats-
angehörigkeit, insbesondere Dozenten, Lehrer und Studentenauch
ausdemAusland;

· (künftige) Kommunal- und Verbandsvertreter der Partnerstädte(in
der Regel im Rahmen der Zusammenarbeit der Heimatkreisge-
meinschaftender Vertriebenenmit Verbänden und/oderVertretern
der Heimatkommunen).

Nach den bisherigenErfahrungen werden Angehörige dieser Ziel-
gruppe von der Teilnahmean Veranstaltungendurch angemessene
Teilnehmergebühren nicht abgehalten, sondern sogar eher zu einer
Teilnahmemotiviert, weil sie mit einemAustauschunter wirklich an
der ThematikInteressiertenrechnenkönnen.

19. Abgeordneter
Klaus
Minkel
(CDU/CSU)

Ist bei öffentlichenAusschreibungen desBun-
dessichergestellt,dassbei Datenbanksystemen
auf die Norm ¹DIN 9075ª bzw. ¹ISO 9075:
DatabaseLanguageSQLª Bezug genommen
wird, um herstellereigeneSQL-Dialekteabzu-
wehren,die einenspäterenWechselzu einem
anderenHerstellererschweren?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ute Vogt
vom 5. November 2003

Soweitesin der Kürze der Zeit erhobenwerdenkonnte, erfüllen die
im Einsatz befindlichen Datenbanksysteme die Normen DIN/ISO
9075.

Bei Vergabeverfahrenmit funktionaler Leistungsbeschreibungwird in
der Regelvon denBieterngefordert,dassmit einemAngebotdie ent-
sprechendenVorschriften (z.B. Normen) einzuhaltensind und der
Standder Technik berücksichtigt ist. Von der konkreten Benennung
einzuhaltenderSpezifikationen kann auf der Grundlage des §8a
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Abs.2 (1) c und d VOL/A abgesehenwerden. Des Weiteren wird
durch dieseaufgestelltenund allgemeinenForderungensichergestellt,
dassunabhängig von der Realisierungsart jeder Bieter alle anzuwen-
dendenVorschriften berücksichtigenmussund dieseEinhaltung je-
weils in seinemVerantwortungsbereichliegt. Ein explizitesAuflisten
aller einzuhaltendenNormen würdedieseVerpflichtungin die Verant-
wortung des Auftraggebers legen (z.B. bezüglichder Verpflichtung
der Vollständigkeitder einzuhaltendenNormen).

Bei öffentlichenAusschreibungen von Softwarewird im Übrigen auf
die Konformität der Angebotemit den¹Standardsund Architekturen
für eGovermentAnwendungenª (SAGA) geachtetmit demZiel, lang-
fristigeHerstellerunabhängigkeitund Offenheitzu gewährleisten.

20. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Wie vieleFälle tatsächlicheroderzu vermuten-
der rechtsextremer und fremdenfeindlicher
Straftaten sind der Bundesregierung im Sep-
tember 2003 bekannt geworden (bitte nach
Ländernauflisten)?

21. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Wie viele Personen wurden durch rechts-
extreme und fremdenfeindliche Straftaten
geschädigt(bitte nachLändernauflisten)?

22. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Wie vielePersonenwurdenwegenrechtsextre-
mer und fremdenfeindlicher Straftatenim Mo-
nat September2003festgenommen(bitte nach
Ländernauflisten)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 6. November 2003

Vorbemerkung

Die im FolgendenaufgeführtenZahlenkönnensichinfolgevon Nach-
meldungender Länder noch± unter Umständen deutlich± verändern
und stelleninsofernkeineabschlieûendenWertedar.

Zu Frage20

Im Monat September 2003wurdeninsgesamt664politischrechtsmo-
tivierte Straftaten, darunter 62 Gewalttaten und 453 Propaganda-
delikte,erfasst.

Bei 107 Straftaten, darunter 14 Propagandadelikte und 29 Gewalt-
taten,konnteeinefremdenfeindlicheMotivation festgestelltwerden.
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Verteilung± PolitischmotivierteKriminalität ± rechts

Bundesland Gewalttaten Sonstige Straftaten

BB 6 79

BR 1 20

BW 3 47

BY 7 74

HB 0 2

HE 2 33

HH 1 13

MV 2 9

NI 12 78

NW 8 59

RP 1 13

SH 6 23

SL 1 6

SN 10 86

ST 2 27

TH 0 33

Summe 62 602

Verteilung ± Politisch motivierte Kriminali tät ± rechtsmit fremden-
feindlicherMotivation

Bundesland Gewalttaten Sonstige Straftaten

BB 5 13

BR 0 2

BW 3 7

BY 6 6

HB 0 0

HE 0 8

HH 0 2

MV 0 0

NI 2 8

NW 4 15

RP 1 0

SH 3 6

SL 0 1

SN 4 2
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Bundesland Gewalttaten Sonstige Straftaten

ST 1 4

TH 0 4

Summe 29 78

Zu Frage21

Im September 2003wurdeninsgesamt51 Personeninfolge Straftaten
der ¹Politisch motivierten Kriminalität ± rechtsª verletzt, darunter
18PersonenausfremdenfeindlicherMotivation.

Bundes-
land

Anzahl der verletzten
Personen

„Politisch motivierte
Kriminalität – rechts“

Anzahl der verletzten
Personen

„Politisch motivierte
Kriminalität – rechts“
mit fremdenfeindlicher

Motivation

BB 3 2

BR 2 0

BW 5 5

BY 8 7

HB 0 0

HE 3 0

HH 0 0

MV 1 0

NI 7 0

NW 9 3

RP 1 0

SH 4 1

SL 1 0

SN 7 0

ST 0 0

TH 0 0

Summe 51 18

Zu Frage22

Zu denim Monat September 2003erfassten664politisch rechtsmoti-
vierten Straftatenwurdeninsgesamt503Tatverdächtige ermittelt und
66Personenfestgenommen. In 7 FällenwurdeHaftbefehlerlassen.

Im Zusammenhang mit denfür September2003gemeldeten107frem-
denfeindlichmotivierten Straftatenwurden126 Tatverdächtigeermit-
telt, von denen33 festgenommen wurden. In 2 Fällen wurde Haftbe-
fehl erlassen.
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Verteilungder ermitteltenTatverdächtigenund festgenommenenPer-
sonenim Bereich¹Politisch motivierte Kriminali tät ± rechtsª

Bundesland Tatverdächtige vorläufige
Festnahmen

Haftbefehle

BB 71 7 1

BR 11 1 0

BW 38 8 0

BY 71 21 0

HB 0 0 0

HE 14 2 0

HH 10 0 0

MV 17 0 0

NI 83 1 0

NW 32 11 0

RP 5 0 0

SH 37 5 0

SL 8 0 0

SN 63 6 5

ST 26 4 1

TH 17 0 0

Summe 503 66 7

Verteilungder ermitteltenTatverdächtigtenund festgenommenenPer-
sonenim Bereich¹Politisch motivierte Kriminalität ± rechtsmit frem-
denfeindlicher Motivationª

Bundesland Tatverdächtige vorläufige
Festnahmen

Haftbefehle

BB 21 4 1

BR 0 0 0

BW 15 7 0

BY 19 15 0

HB 0 0 0

HE 2 0 0

HH 0 0 0

MV 0 0 0

NI 22 0 0

NW 19 4 0

RP 0 0 0
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Bundesland Tatverdächtige vorläufige
Festnahmen

Haftbefehle

SH 11 2 0

SL 4 0 0

SN 4 0 0

ST 4 1 1

TH 5 0 0

Summe 126 33 2

23. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

WelcheMaûnahmenhat die Bundesregierung
bisher ergriffen, um die Ergebnisseder Welt-
konferenzgegenRassismusim August2001in
Durban umzusetzen, und welche weiteren
Maûnahmenwerdennach den Planungender
Bundesregierung ergriffen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ute Vogt
vom 4. November 2003

Das von der VN-Weltrassismuskonferenzin Durban verabschiedete
Aktionsprogramm fordert in seinemParagraphen191a die Staaten
auf, ¹im Benehmenmit den nationalen Menschenrechtsinstitutionen,
anderendurchGesetzgeschaffenen Institutionenzur Bekämpfungdes
Rassismusund mit der Zivilgesellschaft Aktionspläne auszuarbeiten
und dieseAktionspläne sowie andereeinschlägige Materialien über
die Maûnahmen,die zur Umsetzungder BestimmungendesAktions-
programmsergriffen werden,der Hohen Kommissarin der Vereinten
Nationenfür Menschenrechte vorzulegen.ª

Im Hinblick auf den zweitenTeil der Forderunghat die Bundesregie-
rung im Jahr 2002 ihren ¹Bericht über die aktuellenund geplanten
Maûnahmenund Aktivitäten der Bundesregierung gegenRechtsextre-
mismus,Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismusund Gewaltª an die
VereintenNationen übersandt.Auf diesenBericht (Bundestagsdruck-
sache14/519) wird auch zur Beantwortungder Frage nach weiteren
Maûnahmenund Planungender Bundesregierung verwiesen.

An der ErstellungeinesNationalenAktionsplansarbeitetzurzeit eine
interministerielleArbeitsgruppe unter Federführung desBundesminis-
teriums des Innern. Parallel dazu diskutieren die Nichtregierungs-
organisationen ihre Vorstellungen über die Inhalte eines solchen
Nationalen Aktionsplans auf der Ebene des ¹Forum gegenRassis-
musª, bei dem dazueine ¹Durban-Follow-Upª-AG eingerichtetwor-
denist.

24. Abgeordnete
Gisela
Piltz
(FDP)

Werden Datensätzevon Flugpassagieren,die
von amerikanischenBehördenauf sämtlichen
transatlantischen Verbindungenvon den ein-
zelnen Luftfahrtgesellschaftenverlangt wer-
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den,an deutscheBehördenweitergeleitet,und
wenn ja, werden die Passagiereüber dieses
Verfahrenaufgeklärt?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Göttrik Wewer
vom 3. November 2003

Nein.

25. Abgeordnete
Gisela
Piltz
(FDP)

Welche anderenPersonenoder Institutionen
können auf dieseDaten zugreifen,und kann
mandiesenZugriff protokollieren?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Göttrik Wewer
vom 3. November 2003

Die Daten sind Bestandteil einesfür die Erbringung von Reisedienst-
leistungengeschaffenen Buchungssystems.TeilnehmerdiesesSystems
mit Zugriff zu den Daten einesPassagierssind die an der Durchfüh-
rung einer ReisebeteiligtenUnternehmen, vor allem Reisebürosund
Fluggesellschaften, in EinzelfällenandereLeistungserbringerwie Ho-
tels und Autovermieter, wenn deren Leistungenüber das Reisebüro
gebuchtwerden.LesendeZugriffe werdennicht protokolliert. Ersicht-
lich sind jedoch¾nderungen,die von den Teilnehmernzu einemDa-
tensatzvorgenommenwerden.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz

26. Abgeordnete
Sibylle
Laurischk
(FDP)

Liegen der Bundesregierung Zahlen vor, wie
lange ein durchschnittliches Ehescheidungs-
verfahren in der Bundesrepublik Deutschland
dauertund welchenRangdieserWert in einem
europäischenRahmeneinnimmt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 3. November 2003

Im Jahr 2001 betrug die durchschnittliche Dauer der durch Schei-
dungsurteil von den Amtsgerichten in Deutschland entschiedenen
Verfahren10,5Monate. WelchenRang dieseVerfahrensdauerim eu-
ropäischenRahmeneinnimmt, ist der Bundesregierung nicht bekannt.
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27. Abgeordnete
Sibylle
Laurischk
(FDP)

Teilt die Bundesregierung die Auffassungdes
Deutschen Juristinnenbundes, dass die be-
stehendengesetzlichenVorschriften zum Gü-
terstand den haushaltsführenden Ehegatten
von Gesetzeswegen um seinen Teilhabean-
spruchbringen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 3. November 2003

Der gesetzlicheGüterstanddesZugewinnausgleichssorgt dafür, dass
bei BeendigungdesGüterstandesder in der Ehe erzielteVermögens-
zuwachszwischenden Ehegattengleichmäûigaufgeteilt wird. Aller-
dings geht das Gesetzdavon aus, dassim Grundsatz zwischenden
Ehegattennur vorhandenesVermögenausgeglichenwerdensoll. Die-
ser Ansatz wird ± zuletzt auf dem DeutschenFamiliengerichtstag
2003 ± kritisiert. Allerdings werden sehr unterschiedliche Lösungs-
ansätzediskutiert.Die Bundesregierunghat bereitsin der Antwort auf
Frage1 der Kleinen Anfrage der Franktion der FDP vom 17.Juli
2003 zur Fortentwicklung des ehelichenGüterrechts ± Bundestags-
drucksache15/1435± darauf hingewiesen, dasssie derzeit prüft, ob
im Recht des gesetzlichenGüterstandesÜberarbeitungsbedarf be-
steht.

28. Abgeordnete
Sibylle
Laurischk
(FDP)

Wie wertet die Bundesregierungdie These,
dassdasvom Gesetzgeber der Bevölkerungan-
gebotene¹Lebensmodell Eheª in seinerjuristi-
schenAusgestaltung nicht mehr zeitgemäûist
und daherin zunehmendemMaûe von der Be-
völkerungabgelehntwird?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 3. November 2003

Nachdenvom StatistischenBundesamtveröffentlichtenZahlenwaren
im Jahr2002

± 37,6Millionen Menschenverheiratet,

± 11,4Millionen Menschenverwitwetodergeschieden,

± 12,4Millionen Menschenunter 15Jahrealt und deshalbnochnicht
in der Lage,zu heiraten.

Im Jahr2002gabes391967Eheschlieûungen,im Jahr2001389591.

Diese Zahlen zeigen,dassdie Ehe einen bedeutenden Stellenwertin
der Gesellschaftbesitzt.

Die juristischeAusgestaltungder Ehe ist vom Grundsatzder Gleich-
berechtigungund Gestaltungsfreiheit in der Ehe geprägtund daher
nachAuffassungder Bundesregierung durchauszeitgemäû.
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29. Abgeordnete
Sibylle
Laurischk
(FDP)

Teilt die Bundesregierung die Auffassungdes
DeutschenJuristinnenbundes, dassdie gegen-
wärtigen Regelungenzum Zugewinnausgleich
keineswegsauf Teilhabeausgelegtsind und in
vielenFällenzu Ungerechtigkeitenführen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 3. November 2003

Eswird auf die Antwort zu Frage27verwiesen.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen

30. Abgeordneter
Peter H.
Carstensen
(Nordstrand)
(CDU/CSU)

Stimmt es, dassder Mehrwertsteuersatzvon
Arzneiteesvon 7 auf 16 Prozenterhöht wurde
und wenn ja, wie wurde dieseMaûnahme be-
gründet?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 6. November 2003

Die AnwendungdesermäûigtenUmsatzsteuersatzesfür die Lieferung
von Gegenständenrichtet sichgemäû§12 Abs.2 Nr. 1 UStG i. V. m.
der Anlage zu §12 Abs.2 Nr. 1 und 2 UStG nachder zolltariflichen
EinreihungdieserGegenstände.

Für die Besteuerungvon Umsätzenmit Arzneiteeskommt esdarauf
an, ob diesealsArzneiwarein dasKapitel 30 desZolltarifs (überwie-
gendallgemeinerSteuersatz)oder aber als andereLebensmittelzube-
reitung in Kapitel 21 (ermäûigterSteuersatz)einzureihensind.

Die Einreihung ist abernoch nicht abschlieûendgeklärt,weil esnoch
Meinungsunterschiedezwischender Kommissionder EU und einigen
Mitgliedstaatengibt. Zur Klärung der Angelegenheitsinddeshalbwei-
tere Erörterungen im zuständigenAusschussbei der Kommissionder
EU vorgesehen.

Die betroffenenVerbändeund die interessiertenFirmen sindüberdie-
senStandder Angelegenheitunterrichtet.

31. Abgeordneter
Jochen-Konrad
Fromme
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierung den gegen-
wärtigen Stand der EU-Programme TACIS
(für die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten)
und PHARE (für mittel- und osteuropäische
Länder) und wo sieht sie für die Zukunft Be-
darf für Veränderungen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 3. November 2003

PHARE

Die Vorbeitrittshilfe PHARE (Budget:1,56Mrd. Euro per anno2000
bis 2006in Preisenvon 1999)war und ist nachAuffassungder Bun-
desregierung ein wichtigesund effizientesInstrument,um die Kandi-
datenstaatenbei ihren Beitrittsvorbereitungenzu unterstützen. Als be-
sonderspositiv hat sich in diesemZusammenhang die engeAnbin-
dung des Programmsan die Prioritäten der Beitrittspartnerschaften
und die Ergebnisse der Fortschrittsberichte erwiesen.Dies hat dazu
geführt, dassdie Programmschwerpunkte gezielt die Schwächenin
der Beitrittsvorbereitungaufgreifenkonnten.Dabei hat sichinsbeson-
dere das Instrument der Verwaltungspartnerschaften(¹Twinningª ),
das im PHARE-Programm erstmals geschaffenwurde, als höchst
effektiv erwiesen.Mit diesenVerwaltungspartnerschaftenkönnendie
Beitrittsländer von denpraktischenErfahrungender jetzigenMitglied-
staatenbei der Umsetzungdes gemeinsamenBesitzstandesder EU
(acquiscommunautaire)profitieren. Gleichzeitig baut diesesInstru-
ment Beziehungenzwischenden jeweiligen Partnern auf, die auch
nach dem Projektendevon beiderseitigemNutzen sein werden.Die
EU-Kommission hat bereits neue Leitlinien für das PHARE-Pro-
gramm für die noch verbleibendenKandidatenstaatenBulgarienund
Rumänienmit denMitgliedstaatenabgestimmt. Dabei wurdendie bis-
herigenSchwerpunktebei deutlichsteigendemMittelvolumenfür Bul-
garien und Rumänien im Wesentlichen fortgeschrieben.Die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit, die auch im Zusammenhang mit
der Nachbarschaftsinitiative der Kommissionzu sehenist, wird künf-
tig auch auf die Auûengrenzen von Rumänienund Bulgarienausge-
dehnt und der Schwerpunkt¹Reform der öffentlichen Verwaltungª
wird einenochstärkereBerücksichtigung finden.

TACIS

Das Finanzvolumenvon TACIS (Mittel 2003:483Mio. Euro) ist im
Vergleich zu den Vorbeitrittshilfen insgesamt (Budget 2003: ca.
3,5Mrd. Euro) deutlich geringer,so dasssichdie Unterstützung sehr
stark auf TechnischeHilfe konzentrierenmuss.Die Erwartungenan
dasTACIS-Programm könnendahernicht dieselbenseinwie bei den
Vorbeitrittshilfen. Trotzdem ist das TACIS-Programm gerade vor
dem Hintergrund der Erweiterungam 1. Mai 2004 ein wichtigesIn-
strument,um die Beziehungenzu denNachbarstaatender erweiterten
EU zu stärkenund dazubeizutragen, dassdasWohlstandsgefälle zwi-
schen den neuen EU-Mitgliedstaaten und ihren osteuropäischen
Nachbarn nicht weiter zunimmt. Um künftig verstärkt gemeinsame
Projektean denneuenAuûengrenzendurchführenzu können,schlägt
die EU-Kommission vor, ab 2007ein neuesFinanzinstrument bereit-
zustellen,mit dem Projekte beidseitsder Auûengrenzen finanziert
werdenkönnen.Konkrete Vorschlägedazuwerdenin etwaeinemhal-
benJahr erwartet.Bis 2006sollengemeinsameProjekteausverschie-
denen bereits bestehendenFinanzinstrumenten wie INTERREG,
PHARE und TACIS finanziert werden.Als positiv bewertetes die
Bundesregierung auch,dassdas Instrument der Verwaltungspartner-
schaftenim TACIS-Programmübernommenwurde.
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32. Abgeordneter
Peter
Götz
(CDU/CSU)

Wie hoch schätzt die Bundesregierungden
jährlichenfinanziellenAufwand durchzusätzli-
che Arbeitsstundenbei der Finanzverwaltung
und bei den Kommunen, der durch die Aus-
weitungder Gemeindewirtschaftsteuerauf die
selbstständigTätigen entsprechenddem Ge-
setzentwurfder Bundesregierung zur Reform
der Gewerbesteuer ergibt, der vom Deutschen
Bundestagam 17.Oktober 2003verabschiedet
wurde?

33. Abgeordneter
Peter
Götz
(CDU/CSU)

Wie hochschätztsiedenentsprechendenZeit-,
Personal-und Kostenaufwand durch zusätzli-
che Steuererklärungen für die Gewerbesteuer
bzw. Gemeindewirtschaftssteuerbei den da-
durch betroffenen selbstständigTätigen pro
Jahr?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 31. Oktober 2003

Die Verbreiterungder personellenBemessungsgrundlageder Gemein-
dewirtschaftssteuerdurch Einbeziehungder Selbstständigenim Sinne
des §18 des Einkommensteuergesetzesist ein Beitrag zur Versteti-
gung der kommunalenSteuereinnahmen.Die Einbeziehungder Ein-
künfte aus selbstständiger Arbeit in die kommunaleBesteuerungist
unter dem Gesichtspunktder Gleichbehandlung auch geboten,weil
sich die Berufsbilderder Gewerbetreibenden und der übrigen selbst-
ständigTätigenim Laufe der Entwicklungder letztenJahrzehntestark
angenäherthaben.

Inwieweit die personelleVerbreiterung der Bemessungsgrundlagebei
der Gemeindewirtschaftssteuerzu einemzusätzlichenVerwaltungsauf-
wandin der Finanzverwaltung und bei denKommunensowiebei den
betroffenenSelbstständigenführt, ist letztlich von denGegebenheiten
im Einzelfall abhängigund damit nicht generellquantifizierbar. Dabei
ist auchzu berücksichtigen,dassdie von der Bundesregierung vorge-
schlageneGemeindewirtschaftssteuer einfacherund transparenteraus-
gestaltetist alsdie bisherigeGewerbesteuer.

34. Abgeordnete
Dr. Christel
Happach-Kasan
(FDP)

Kann die Bundesregierung bestätigen, dass
mit einerSteuerbefreiungvon Bio-Kraftstoffen
der Literpreis für Diesel von derzeit 86 Cent
um bis zu 16 Cent sinken wird, wie es der
SPD-BundestagsabgeordneteHermann Scheer
in der ¹Bild am Sonntagª vom 19.Oktober
2003,Seite4 und 5 unterstellt hat?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 5. November 2003

Die Bundesregierung hält esnicht für wahrscheinlich,dassdurch die
Steuerbefreiung von Biokraftstoffender Literpreis für Dieselvon der-
zeit 86 Cent um bis zu 16 Cent sinkenwird. Der Tankstellenpreisfür
auchbisherschonvon der Mineralölsteuerbefreitenreinen Biodiesel
liegt im Durchschnitt der letzten Monate nur 11,5 Cent/Liter unter
dem für herkömmlichen Dieselkraftstoff. Bei Mischkraftstoffen redu-
ziert sichder Preisvorteilentsprechend.Darüber hinauskanndie Bun-
desregierung grundsätzlichkeineAngabenzur Entwicklungder Preise
machen,da derenGestaltungim Verantwortungsbereichder Mineral-
ölwirtschaftliegt.

35. Abgeordnete
Dr. Christel
Happach-Kasan
(FDP)

In welcherHöhe ist mit Steuerausfällen durch
die vollständige Steuerbefreiung von Bio-
Kraftstoffen zu rechnen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 5. November 2003

Die Auswirkungender Steuerbefreiungfür Biokraftstoffe könnender-
zeit nur grob geschätztwerden,da, abgesehenvom schon jetzt von
der SteuerbefreitenBiodiesel,die Marktentwicklung erst am Anfang
steht.Bislangwird nur bei Bioethanolund ETBE mit fiskalischenAus-
wirkungen gerechnet. Eine technischunbedenklichesteuerfreieBei-
mischungvon Bioethanoloder ETBE zu Ottokraftstoffen würdenach
grober Schätzungzu Mindereinnahmen bei der Mineralölsteuervon
rd. 130Mio. Euro jährlich führen.

36. Abgeordneter
Jürgen
Klimke
(CDU/CSU)

In welcher Weise kann die Bundesregierung
auf eine Verlängerungder Übergangslösung
bezüglichder umsatzsteuerlichen Behandlung
von Sportanlagenhinwirken, und wie beurteilt
sie die Forderung der betroffenen Unterneh-
mennacheinerVerlängerungder Frist?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 3. November 2003

Aufgrund des Gesetzeszur Sicherstellung einer Übergangsregelung
für die Umsatzbesteuerungvon Alt-Sportanlagenvom 1. September
2002(BGBl. I S.3441,BStBl 2002I S.865)könnendie Umsätzeaus
der Nutzungsüberlassungvon Sportanlagenmit Wirkung vom 15.Ok-
tober 2001bis zum 31.Dezember2003± entgegender Entscheidung
desBundesfinanzhofesvom 31.Mai 2001 (VR 97/98, BStBl 2001 II
S.658)± weiterhin in einesteuerfreieGrundstücksüberlassungund in
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einesteuerpflichtigeÜberlassungvon Betriebsvorrichtungenaufgeteilt
werden.

Eine Verlängerungder Übergangsregelungist nicht beabsichtigt.Die
Umsatzsteuer ist kein geeignetesInstrument zur Wirtschaftsförde-
rung. Im Hinblick auf die Einbindung der Umsatzsteuer in dasEU-
Gemeinschaftsrecht sind Förderungsmaûnahmenüber die Umsatz-
steuerauchnicht zulässig.

Die Bundesregierung sieht eine Verlängerungder Frist auchdeshalb
nicht alsgebotenan,weil denbetroffenenSportanlagenbetreibernauf-
grund der Übergangsregelung ausreichendZeit eingeräumt wurde,
sich vom alten auf den neuenRechtszustandeinzustellenund länger-
fristige Verträgeumzustellen.Die steuersystematischenBedenken,die
im Bericht der Bundesregierung vom 6. Juni 2002(Bundestagsdruck-
sache14/9325)ausführlichdargestelltsind, habenweiterhin Bestand.
Eine Verlängerungder ÜbergangsregelungwürdeauûerdemdemZiel
der Bundesregierung widersprechen, sektorale Sonderregelungen
abzubauen,um die Gerechtigkeit im Steuersystemzu erhöhen.Auch
wegender zu befürchtenden Umsatzsteuerausfälle kommt angesichts
der prekärenHaushaltslage bei Bund, Ländern und Gemeindeneine
Verlängerungder Übergangsregelungnicht in Betracht.

37. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Mit welchenPersonalkosteneinsparungenkön-
nen die Nachfolgekonzerne der Deutschen
Bundespostsowiedie DeutscheBahn AG ab
nächstemJahraufgrunddesBundessonderzah-
lungsgesetzes(BSZG) rechnen, und welche
Auswirkungen hat die mit dem BSZG be-
schlosseneSenkungder Sonderzahlungen(Ur-
laubs-und Weihnachtsgeld) der Bundesbeam-
ten auf die in die gleicheRichtung zielenden
Elementeder geplantenNovelle des Postper-
sonalrechtsgesetzes?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 5. November 2003

Die Post-Aktiengesellschaften(Deutsche Post AG, Deutsche Post-
bank AG, DeutscheTelekom AG) rechnennach eigenenAngaben
2004 ± mit sinkenderTendenzin den Folgejahren± aufgrund des
BSZG mit Personalkosteneinsparungenvon rund 114Mio. Euro.

Die Maûnahmenausdem BSZG werdenbei den Überlegungen zur
NovellierungdesPostpersonalrechtsgesetzesberücksichtigt.

Für die DeutscheBahn AG (DB AG) ergebensich durch dasBSZG
keinePersonalkosteneinsparungen. Die der DB AG zugewiesenenBe-
amtenerhaltenihre Besoldungvon einer Behördeihres Dienstherrn,
dem Bundeseisenbahnvermögen(BEV). Die DB AG erstattet nicht
die Besoldung, sonderndie Aufwendungen,die sie für Neueinstellun-
gen vom Arbeitsmarkt erbringt oder erbringen müsste (¹Als-ob-
Kostenª), die durchdasBSZG nicht berührt werden.
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38. Abgeordnete
Vera
Lengsfeld
(CDU/CSU)

Wie hochsinddie Beträge,die (monatlichoder
jährlich) ausden staatlichenRentenkassenfür
geltendeRegelungenüberDDR-Sonderversor-
gungen± und zwar besondersfür Mitarbeiter
desehemaligenMinisteriums für Staatssicher-
heit ± ausgegebenwerden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 3. November 2003

Der Bund erstattetder Bundesversicherungsanstaltfür Angestelltein
voller Höhe die Aufwendungen, die ihr aufgrund der Überführung
von RentenansprüchenausSonderversorgungssystemenin die gesetz-
liche Rentenversicherung einschlieûlich der Verwaltungskosten ent-
stehen.

Diese Kosten werdensomit nicht von den staatlichenRentenkassen
getragen.

Die AusgabendesBundesfür Rentenansprüche ausden Sonderver-
sorgungssystemen der ehemaligenDDR betrugen im Haushaltsjahr
2002 insgesamt1559Mio. Euro. Darin enthaltensind Ausgabenfür
Rentenansprücheausdem Sonderversorgungssystemdesehemaligen
MfS/AfNS in Höhe von 230Mio. Euro. Weiterhin wurdendurch den
Bund für nicht in die gesetzlicheRentenversicherungüberführteEnt-
schädigungsleistungen für Unfälle (Dienstbeschädigungsteilrenten)
aus dem Sonderversorgungssystemdes ehemaligenMfS/AfNS im
Haushaltsjahr20021,1Mio. Euro verausgabt.

Die neuenBundesländer erstattendemBund seineAufwendungenfür
Leistungenaus dem Sonderversorgungssystemder Angehörigender
DeutschenVolkspolizei, der Organeder Feuerwehrund desStrafvoll-
zugsder ehemaligenDDR. Im Jahr2002warendies844Mio. Euro.

39. Abgeordneter
Bernhard
Schulte-Drüggelte
(CDU/CSU)

WelcheKonsequenzen erwartetdie Bundesre-
gierung aufgrund ihrer Vorschlägezur Beimi-
schungsteuerbefreitenBiodieselsfür denkünf-
tigenPreisvon Diesel?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 5. November 2003

Die Bundesregierung hält esnicht für wahrscheinlich, dasssichdurch
die Steuerbefreiung von Biokraftstoffen der Literpreis für Diesel we-
sentlichverändernwird. Der Tankstellenpreisfür auch bisher schon
von der Mineralölsteuer befreiten reinen Biodiesel liegt im Durch-
schnitt der letzten Monate nur 11,5 Cent/Liter unter dem für her-
kömmlichenDieselkraftstoff. Bei Mischkraftstoffen reduziertsichder
Preisvorteilentsprechend.Darüber hinauskann die Bundesregierung
grundsätzlichkeineAngabenzur Entwicklung der Preisemachen,da
deren Gestaltungim Verantwortungsbereich der Mineralölwirtschaft
liegt.
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40. Abgeordneter
Bernhard
Schulte-Drüggelte
(CDU/CSU)

Wird bei einemBeimischungszwang von steu-
erbefreiten Biodiesel sichergestellt, dass nur
nachwachsende Rohstoffeausder EU verwen-
det werden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 5. November 2003

Es gibt keine Pläneder Bundesregierung, einen Beimischungszwang
einzuführen.

41. Abgeordneter
Bernhard
Schulte-Drüggelte
(CDU/CSU)

Welche Strategien verfolgt die Bundesregie-
rung, um den Anteil nicht fossilerKraftstoffe
bei Ottokraftstoffen zu erhöhen,und wie wird
sichergestellt, dassausschlieûlichdie Landwirt-
schaftin der EU davonprofitiert?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 5. November 2003

Im Hinblick auf die bereitserfolgtenund gegenwärtig erfolgendenge-
setzgeberischenMaûnahmen zur mineralölsteuerlichenBegünstigung
nicht fossilerKraftstoffe setztsich die Bundesregierung in den Berei-
chen Immissionsschutzrechtund Normung für geeigneteRahmenbe-
dingungenzur Erhöhungder Marktchancenvon Biokraftstoffenein.

Ein Gesamtkonzept für denEinsatzvon alternativenKraftstoffen und
Antriebstechnologien wird derzeit im Rahmen der Nachhaltigkeits-
strategieder Bundesregierung unter FederführungdesBundesministe-
riums für Verkehr,Bau-und Wohnungswesenerarbeitet.

Um zu verhindern,dassder Biokraftstoffmarkt der EU durch Einfuh-
ren ausDrittländern gestörtwird, sieht der neue§2a desMineralöl-
steuergesetzeseine Begünstigungausschlieûlichfür unvergälltes Bio-
ethanol vor. Der höhere Zollsatz für unvergälltesDrittlandsethanol
wird dazuführen,dassdie Einfuhr unrentabelwird.

SofernMarktstörungenauftreten,wird die Bundesregierung die Euro-
päischeKommissionum entsprechende Schutzmaûnahmenersuchen.

42. Abgeordneter
Bernhard
Schulte-Drüggelte
(CDU/CSU)

Wie wird sichergestellt, dassnur unvergälltes
Bioethanolin den Genussder Steuerbefreiung
kommt?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 5. November 2003

Die Bundesfinanzverwaltungwird andenzumErhalt der Steuerbefrei-
ung notwendigenNachweisvon Art und Menge des Biokraftstoffs
strengeAnforderungen stellen.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Arbeit

43. Abgeordneter
Rainer
Brüderle
(FDP)

Welche konkreten Maûnahmen hat die Bun-
desregierung ergriffen, um die Arbeit der Au-
ûenhandelskammern (AHK), insbesondereim
Hinblick auf ein taugliches EDV-gestütztes
Informationssystem qualitativ und mittel-
standsgerecht zu verbessern?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 6. November 2003

Zusammenmit dem DIHK konnte erreicht werden, dassdie Aus-
landshandelskammern (AHK) künftig Zugriff auf das Wissensmana-
gementder IHK in Deutschlandhaben.Die technischenVorbereitun-
gen für die UmsetzungdieserMaûnahmelaufen. Zudem wurde die
Auffindbarkeit der AHK-Homepages und die Qualität desjeweiligen
Internetauftritts überprüft. Die darausresultierenden Verbesserungs-
vorschläge,die geradeden kleinen und mittelständischenUnterneh-
men zugutekommenwerden,befindensich in der Umsetzungsphase.
Auûerdem wurde das Internet-Angebot der AHK z.B. durch die
Internet-Kooperationsbörsee-trade-centererweitert.

44. Abgeordneter
Rainer
Brüderle
(FDP)

Welche konkreten Maûnahmen hat die Bun-
desregierung bislangergriffen,um ein Netz für
Marketing und Vertrieb des Dienstleistungs-
angebotsder AHK im Inland aufzubauen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 6. November 2003

Auf Drängen der Bundesregierung hat der DIHK eine Koordinie-
rungsgruppemit Vertretern der maûgeblichenAHK-Vertriebspart-
nern gebildet.Sie ist beauftragt, Konzeptezur VerbesserungdesVer-
triebsvon AHK-Dienstleistungenin Deutschlandzu erarbeiten.
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45. Abgeordneter
Rainer
Brüderle
(FDP)

Wurden die Haushaltsmittelzur Verbesserung
desDienstleistungsangebotsder AHK erhöht,
und wennnein,warumnicht?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 6. November 2003

Der Haushaltsentwurf der Bundesregierungsieht für das Jahr 2004
beimTitel ¹Pflege der Wirtschaftsbeziehungenmit demAuslandª, aus
dem dasAHK-Netz gefördertwird, einengleichhohenAnsatzwie in
2003vor. Für die Durchführung von projektvorbereitendenMaûnah-
men,die bisherausdiesemTitel finanziert wurden,ist jedochkünftig
ein eigenerTitel vorgesehen,der mit 2 Mio. Euro dotiert ist.

46. Abgeordneter
Rainer
Brüderle
(FDP)

Wie ist der Umsetzungsstand bei den Aufla-
gen, die im Rahmen der Fusion von E.ON
und Ruhrgasdurch die Ministererlaubnis fest-
gelegt wurden, insbesonderehinsichtlich des
Gas-Release-Programmssowieder zugesagten
Investitionen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 6. November 2003

Die E.ON AG hat die VeräuûerungsauflagenhinsichtlichzweierUn-
ternehmensbeteiligungen(Bayerngasund GelsenwasserAG) bereits
erfüllt. Die Veräuûerungder drei übrigenUnternehmensbeteiligungen
(EWE AG, swb AG Bremen, VNG) hat bis spätestens11.August
2004zu erfolgen.Die ersteAuktion im RahmendesGas-Release-Pro-
grammswurde am 30.Juli 2003 durchgeführt.Das Bundesministeri-
um für Wirtschaftund Arbeit wertetzurzeitdie Erfahrungenvon Teil-
nehmernder Auktion aus,um erforderlichenfalls mit E.ON/Ruhrgas
Gesprächeüber ¾nderungender Auktionsmodalitätenzu führen.Zur
Umsetzungder Sonderkündigungsrechte,die den überwiegendvon
RuhrgasbeziehendenStadtwerkenin den Auflagen eingeräumtwur-
den,hat E.ON/RuhrgasdiesenStadtwerken ein entsprechendesAnge-
bot unterbreitet.Über den Vollzug der Auflage zum sog.Legal Un-
bundling (Umsetzungsfrist 1. Januar2004)werdenmit Ruhrgasnoch
Gesprächegeführt. Im Zusammenhang mit der Ministererlaubnisvon
E.ON/Ruhrgas abgegebeneErklärungen über geplanteInvestitionen
sindnicht GegenstanddesAuflagenregimes.

47. Abgeordneter
Robert
Hochbaum
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die BundesregierungdenZusam-
menhang zwischen dem Rückgang der Ein-
tritte in Maûnahmenzur Förderungder beruf-
lichen Weiterbildungund den neuenVergabe-
verfahrendurchVermittlungsgutscheine?
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48. Abgeordneter
Robert
Hochbaum
(CDU/CSU)

Wie begründet die Bundesregierung das Zu-
rückfahren der Eintritte in Maûnahmen der
beruflichen Weiterbildung, und teilt sie inso-
weit die Enschätzung, dassdie Förderung der
beruflichen Bildung 2001/2002 sehr effektiv
gewirkt hat?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 3. November 2003

Der Bundesregierung ist bekannt,dassdie Abkehr der Arbeitsämter
von der bisherigenZuweisungspraxisder Teilnehmer im Vergleich
zum Vorjahr insgesamtzu einem Rückgangder Eintritte in Weiter-
bildungen geführt hat. Die Gründe dafür sind die stärkereKonzen-
tration der Arbeitsämter auf unmittelbar in Beschäftigung führende
Förderleistungen,strengereAnforderungen an die Arbeitsmarkt-und
Beschäftigungsrelevanzvon Weiterbildungsangeboten,die im Zuge
der Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik geringere Gewichtung
der Weiterbildungsförderung in den Eingliederungstitelnder Arbeits-
ämternsowiedie Einführung von Bildungsgutscheinen.Im September
2003warenmit rd. 30000Neueintritten in geförderteWeiterbildung
allerdingswiederein deutlicheres Ansteigender Neueintritte und die
höchstenEintrittszahlenim bisherigenJahresverlaufzu verzeichnen.

Die mit dem Ersten und Zweiten Gesetz für Moderne Dienstleis-
tungenam Arbeitsmarkt vorgenommeneNeuausrichtung der Weiter-
bildungsförderung und die geschäftspolitische Entscheidung der
Bundesanstalt für Arbeit für eine Konzentration der Weiterbil-
dungsförderung auf arbeitsmarkt- und beschäftigungsrelevante
Lehrgängeentsprechender in der Vergangenheit von vielen Seiten
geforderten Verbesserungder Effektivität und Effizienz der beruf-
lichenWeiterbildungsförderung.

Die Bundesregierung macht sich allerdingsdie Empfehlungder Her-
zog-Kommission, die Mittel für Weiterbildungsförderung um bis zu
50%zu reduzieren,nicht zu Eigen.

49. Abgeordneter
Jürgen
Klimke
(CDU/CSU)

Handelt es sich bei der 70-prozentigenVer-
bleibsquoten-Regelungbei den Fördermitteln
berufliche Weiterbildung der Bundesanstalt
für Arbeit um eine¹starre Erfolgsquoteª, oder
wird hierbei nach Zielgruppen (Alter, Ge-
schlecht,Langzeitarbeitslose, schwer Vermit-
telbare, Berufsbild, Region, etc.) unterschie-
den?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 3. November 2003

Bei der Festlegungeiner einheitlichen70%igenVerbleibsquote han-
delt es sich um eine geschäftspolitische VorgabedesVorstandesder
Bundesanstaltfür Arbeit, die stärker als bisherzu einer raschenund
nachhaltigenberuflichenEingliederung im Anschlussan eineWeiter-
bildungsförderung führen soll. Die Bundesanstalt für Arbeit hat die
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Arbeitsämter in einemRundbrief vom Mai 2003darauf hingewiesen,
dassdie Beteiligungvon Zielgruppen in die Bewertungder Verbleibs-
quotevorangegangener Maûnahmeneinflieûensoll. Die Bundesregie-
rung gehtdavonaus,dassder Vorstandder Bundesanstaltfür Arbeit
geschäftspolitische Vorgaben auf ihre arbeitsmarktkpolitische Wirk-
samkeitüberprüft, bewertetund gegebenenfallsfortentwickelt.

50. Abgeordnete
Dr. Martina
Krogmann
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsa-
che,dassdie Bundesanstalt für Arbeit ausUr-
heberrechtsgründendie Nutzung der Software
¹Jobhexeª untersagt,die bishervielenArbeits-
losenbei der Stellensuchegeholfenhat?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 3. November 2003

Die Vorgehensweise der Bundesanstaltfür Arbeit ist aus Sicht der
Bundesregierung nicht zu beanstanden.

Das Softwareprogramm ¹Jobhexeª, das kostenpflichtig vertrieben
wird, scanntDaten online ausdem von der Bundesanstaltfür Arbeit
allen kostenloszur Verfügung gestelltenStellen-Informations-Service
(SIS)und demAusbildungs-Stellen-Informationsservice(ASIS). Diese
Daten können anschlieûendauf dem Computer desSoftwarekäufers
abgespeichertund verwendetwerden.

Das Softwareprogramm ¹Jobhexeª ermöglicht unter anderemauch,
ausdenDaten desSISund ASIS Adressenlistenzu erstellenund diese
zu verkaufen.Damit sind der missbräuchlichen Nutzung der von der
Bundesanstaltfür Arbeit kostenloszur Verfügung gestelltenDaten
keineGrenzengesetzt.

Bei SIS und ASIS handeltessich um Datenbankwerkeim Sinnedes
§4 Abs.2 Satz1 UrhG, die dem Urheberrechtsschutzder Bundesan-
stalt für Arbeit unterliegen.Ihr stehendaher auch die Vervielfälti-
gungs-,Verbreitungs-und Bearbeitungsrechte sowiedasRechtder öf-
fentlichenWiedergabezu. Danebenhat die Bundesanstalt für Arbeit
als Datenbankherstellerinnach §87a Abs.2 UrhG auch die Rechte
nach den §§87aff. UrhG. Danach hat der Datenbankhersteller das
ausschlieûlicheRecht, die Datenbankinsgesamtoder einennachArt
und Umfang wesentlichenTeil der Datenbankzu vervielfältigen,zu
verbreitenund öffentlich wiederzugeben.

Die Bundesanstaltfür Arbeit hat daher Anfang diesesJahreseine
Rahmenvereinbarungzur Datenverwertung herausgegeben, die auch
die Nutzung der Daten ausdem SIS durch Dritte regelt. Durch die
Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung verpflichten sich Daten-
bezieherunter anderem,die SIS-Datentäglich über einenServerab-
zuholen, den Datenbestandzu aktualisieren sowie vollständig und
kostenlosweiterzugeben.Hierdurch hat die Bundesanstaltfür Arbeit
kommerziellen Jobbörseneinerseitsdie Möglichkeit eröffnet, auch
SIS-Daten anzubieten. Andererseits ist durch diese Vereinbarung
sichergestellt, dassweder veralteteStellenangebote gespeichertwer-
den noch Veränderungen oder Verfälschungenan diesenpersonenbe-
zogenenDatenstattfinden.
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Die Bundesanstaltfür Arbeit hat bereits mit zahlreichenJobbörsen
Rahmenvereinbarungenabgeschlossen.Auch der Vertreiber der Soft-
ware ¹Jobhexeª hat die Vereinbarung zum Datenaustauschunter-
schrieben.Dennochhat er die ¹JobhexeªweiterhingegenEntgelt ver-
trieben.

Hierin liegt eine kommerzielleNutzung und Verwertungder Daten-
bankender Bundesanstaltfür Arbeit ohnederenEinwilligung und so-
mit ein Verstoûgegen§87b UrhG. Die Bundesanstalt für Arbeit hat
daherdenweiterenVertrieb der ¹Jobhexeªuntersagt.

51. Abgeordnete
Maria
Michalk
(CDU/CSU)

Welchen Zeitplan verfolgt die Bundesregie-
rung, um das derzeitigeSchornsteinfegerecht
demgeltendenEU-Rechtanzupassen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 31. Oktober 2003

Die Bundesregierung hat der EU-Kommission in der Vergangenheit
mehrfachmitgeteilt, dassnachihrer AuffassungdasdeutscheSchorn-
steinfegerrecht dem geltendenEU-Recht entspricht. Gleichwohl hat
die EU-Kommission ± Generaldirektion Binnenmarkt± ein Vertrags-
verletzungsverfahrengemäûEG-Vertrageingeleitet.

Die Bundesregierung hat die EU-Kommissionnunmehrunterrichtet,
dasssiemit den für den Vollzug desSchornsteinfegergesetzeszustän-
digen Bundesländernund den betroffenenVerbändenWegezur An-
passungdesGesetzesan die Maûgabender EU diskutiert,um denBe-
denken der EU-Kommission Rechnung zu tragen. Die Ergebnisse
wird dasBundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Anfang 2004
mit der EU-Kommissionerörtern.

52. Abgeordnete
Maria
Michalk
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierungdie Tatsa-
che, dassSchornsteinfeger im Rahmen ihrer
Pflichterfüllung zwar Zutritt zu allen Haushal-
ten haben müssen,aber nicht der Schweige-
pflicht unterliegen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 31. Oktober 2003

Die Eigentümer und Besitzervon Grundstückenund Räumen sind
gemäû §1 Abs.3 Schornsteinfegergesetzverpflichtet, dem Bezirks-
schornsteinfegerund denbei ihm beschäftigtenPersonenzumZwecke
desKehrensund der Überprüfungder kehr-und überprüfungspflichti-
genAnlagenZutritt zu den Grundstückenund Räumenzu gestatten.
Es ist der Bundesregierungnicht bekannt,dassdieseVorschrift ± auch
ohneNormierung einerSchweigepflicht ± zu Rechtsgüterverletzungen
odernennenswertenProblemengeführthat.

Gleichwohl habenBund und Länder dahin gehendEinigkeit erzielt,
bei sich bietenderGelegenheitin dasSchornsteinfegergesetzeine ge-
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setzlicheGeheimhaltungsregelungnach dem Vorbild des§14 Abs.2
Bundesstatistikgesetzeinzufügen.

53. Abgeordneter
Bernd
Siebert
(CDU/CSU)

Zu welchenFortschritten ist die Bundesregie-
rung angesichtsder unterschiedlichenAuffas-
sungenzwischendemBundesminister der Ver-
teidigung,Dr. PeterStruck, und dem Bundes-
minister für Wirtschaft und Arbeit, Wolfgang
Clement, in Bezug auf die Novellierung des
Auûenwirtschaftsgesetzesund der Auûenwirt-
schaftsverordnung besondersin Hinsicht auf
eineGenehmigung durch die Bundesregierung
von Veräuûerungenvon mindestens25% der
Stimmrechte auchbei Firmen, die nicht im en-
geren Sinne der Rüstungsindustrie zuzurech-
nen sind, gekommen (vgl. Financial Times
Deutschlandvom 19.August2003),und wann
wird sie einen entsprechenden Gesetzentwurf
vorlegen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 4. November 2003

Im Ressortkreiswurde Einigkeit darübererzielt, den Anwendungsbe-
reich der Genehmigungspflicht beim Erwerb von Rüstungsgüterpro-
duzierendenUnternehmendurch ausländischeErwerber auf solche
gebietsansässige Unternehmen zu beschränken, die Kriegswaffen
nach der Kriegswaffenliste zum Kriegswaffenkontrollgesetz bzw.
Kryptosysteme zum Schutz staatlicher Verschlusssachenherstellen
oder entwickeln.Im Übrigen siehtder Gesetzentwurf eineGenehmi-
gungsfiktionnacheinemMonat vor, wodurchgewährleistet wird, dass
die UnternehmenschnellRechtssicherheit haben.

Der Gesetzentwurfbefindet sich derzeit in der abschlieûenden Res-
sortabstimmung.Eine Kabinettbefassungist für Dezember2003vor-
gesehen.

54. Abgeordnete
Andrea
Voßhoff
(CDU/CSU)

Welche Berufsgenossenschaftenschreiben in
ihren berufsgenossenschaftlichen Vorschriften
für Sicherheitund Gesundheitdie Bestellung
einer Fachkraft für Arbeitssicherheit bereits
bei Unternehmenab einemBeschäftigten,also
auchfür Kleinstunternehmen, vor?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 3. November 2003

Alle Berufsgenossenschaftenmit Ausnahmeder Holz-Berufsgenossen-
schaft sehen in ihren Unfallverhütungsvorschriften die Bestellung
einer Fachkraft für Arbeitssicherheit für Betriebeab einemBeschäf-
tigten vor (Regelbetreuung). Eine entsprechende Unfallverhütungs-
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vorschrift der Holz-Berufsgenossenschaftbefindet sich im Genehmi-
gungsverfahren.

Die meistenBerufsgenossenschaftenbietendenKleinbetriebenalsAl-
ternativezur Regelbetreuung sog.Unternehmermodellean,bei denen
der UnternehmerselbstKenntnisseim Arbeitsschutz erwirbt und nur
im BedarfsfalleineFachkraft für Arbeitssicherheit hinzuziehenmuss.

Mit diesen Unfallverhütungsvorschriftenkonkretisieren die Berufs-
genossenschaften dasArbeitssicherheitsgesetz,dasausArbeitsschutz-
gründenund auf der GrundlagedeseuropäischenRechtsvorschreibt,
dasssichArbeitgeberdurchArbeitsschutzexpertenunterstützen lassen
müssen,soweitdieserforderlichist. Auch beiKlein- und Kleinstbetrie-
ben bestehtgrundsätzlich ein solcherBedarf. In vielenBranchensind
geradehier die Unfallgefahren besondershoch und die Gefahren-
potenzialegroû.

Derzeit arbeitendie Berufsgenossenschaftenauf Druck desBundesmi-
nisteriumsfür Wirtschaft und Arbeit an Vereinheitlichungenund Ver-
besserungenhinsichtlichder Praktikabilität der Vorschriften für kleine
Betriebe.Ergebnissesind in Kürze zu erwarten.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

55. Abgeordneter
Peter H.
Carstensen
(Nordstrand)
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung den enor-
men AnstiegdesImports von Eiern ausPolen
speziell im Hinblick auf die Einhaltung von
Tier- und Lebensmittelstandards,und wo sieht
die Bundesregierung die Ursachefür die Pro-
duktionsverlagerung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 3. November 2003

Infolge der Geflügelpest in den Niederlanden im ersten Halbjahr
2003ist eszu einer deutlichenVerknappungdesEierangebotsin der
EU gekommen. Dies hatte Verlagerungen bei der Einfuhr von Eiern
nach Deutschlandzur Folge. Der Ausfall der Eiereinfuhrenausden
Niederlandenkonnte jedoch nicht vollständig durch Einfuhren aus
anderenLändern ausgeglichenwerden.Aus diesemGrund ist es zu
einem spürbaren Anstieg der Eierpreise in Deutschland und der
EuropäischenUnion gekommen.

Deutschlandhat im erstenHalbjahr 2003nachAngabendesStatisti-
schenBundesamtes 2464,2Millionen Eier eingeführt(vergleichbarer
Vorjahreszeitraum 2512,2 Millionen Eier), von denen 2392,2
(2484,0) Millionen Eier aus den Mitgliedstaatender EU stammen.
Aus Polen wurden im gleichenZeitraum 33,6Millionen Eier impor-
tiert, gegenüber1,6Millionen Eier im vergleichbaren Vorjahreszeit-
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raum. Die Einfuhr von Eiern ausPolen ist aber nur im Rahmendes
so genanntenDoppel-Null-Abkommensmit einemauf 20% reduzier-
ten Zollsatz wirtschaftlich interessant.Das polnischeKontingent für
die Einfuhr von Eiern von 1875t (ca.32Millionen Eier) ist zwischen-
zeitlich aber vollständigausgeschöpft,so dassweitere nennenswerte
Einfuhrenvon Eiern ausPolennicht mehrzu erwartensind.

Hinsichtlich der lebensmittelrechtlichen Anforderungen bestehen
keineBedenkenbei Einfuhren von Eiern ausPolen.Im Übrigen setzt
sich die Bundesregierung für hohe Tierschutzstandardsauch in den
Beitrittsländern ein.

56. Abgeordnete
Doris
Meyer
(Tapfheim)
(CDU/CSU)

Beabsichtigtdie Bundesregierung eineZusam-
menlegungbzw.einedamit einhergehende teil-
weiseAuflösung der Bundesforschungsanstal-
ten für Getreideund Kartoffel in Detmold, für
Ernährung in Karlsruhe, für Fleischin Kulm-
bachund für Milch in Kiel?

57. Abgeordnete
Doris
Meyer
(Tapfheim)
(CDU/CSU)

Falls ja, welcheForschungsanstaltensollenmit
welchem Zuständigkeitsbereich zusammenge-
legtwerden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 3. November 2003

Seitensdes Bundesminsteriums für Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaftist beabsichtigt,zum 1. Januar2004die bisherim
Forschungsverbund¹Produkt- und Ernährungsforschungªzusammen-
gefasstenEinrichtungenzu einer neuen¹Bundesforschungsanstaltfür
Ernährungund Lebensmittelªunter präsidialer Leitung zusammenzu-
führen. Von dieserZusammenführung betroffen sind die Bundesan-
stalt für Milchforschung, die Bundesanstalt für Getreide-,Kartoffel-
und Fettforschung, die Bundesanstalt für Fleischforschung,die Bun-
desanstaltfür Ernährungund der Institutsteil ¹Fischqualitätª desIns-
tituts für Fischereitechnik und Fischqualitätder Bundesforschungsan-
stalt für Fischerei.

Das entsprechendeKonzept für die neue¹Bundesanstalt für Ernäh-
rung und Lebensmittelª befindet sich zurzeit im internen Abstim-
mungsprozess.

Mit der Zusammenlegungwird der Vorschlagdes¹Rahmenkonzeptes
für die Bundesforschungsanstaltenim Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriumsfür Ernährung,Landwirtschaftund Forstenvom 12.Ju-
ni 1996ª aufgegriffen,nachdem u. a. vorgesehenwar, die Bundesan-
stalt für Milchforschung, die Bundesanstalt für Getreide-,Kartoffel-
und Fettforschung und die Bundesanstalt für Ernährung zu einer
¹Bundesforschungsanstaltfür landwirtschaftliche Produkte und Er-
nährungª zusammenzufassen.
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58. Abgeordneter
Klaus-Peter
Willsch
(CDU/CSU)

Beabsichtigt die Bundesregierungzum Ent-
wurf einer zweitenVerordnungzur ¾nderung
zusatzstoffrechtlicher Vorschriften für Trink-
wasserdie betroffenenUnternehmen, wie die
Herstellervon Filtersystemen, anzuhören,und
wennja, wannist einesolcheAnhörung vorge-
sehen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 31. Oktober 2003

Die Bundesregierung hat den Verordnungsentwurf den Verbänden
der betroffenenWirtschaft, der Verbraucher sowieSachkennern aus
der Wissenschaft zur schriftlichen Anhörung gemäû §39 Lebens-
mittel- und Bedarfsgegenständegesetzzugeleitetund um Mitteilung
eventueller Bemerkungengebeten. Eine zusätzlicheAnhörungsbe-
sprechungist nicht vorgesehen.

59. Abgeordneter
Klaus-Peter
Willsch
(CDU/CSU)

Wie kommt in dem mir vorliegendenEntwurf
vom 29.Juli 2003unter Punkt 2. ¹§ 6a Zusatz-
stoffe zur Trinkwasser-Nachaufbereitungª die
ausnahmsweise Zulassungsbefristung des Zu-
satzstoffesSilber und Verbindungenauf den
31.Dezember2005zustande?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 31. Oktober 2003

Die befristeteZulassungvon Silbersalzenwurdevorgesehenin Anleh-
nung an die ebenfallsbefristeteAufnahme von Silbersalzenin den
Teil III a der Liste der Aufbereitungsstoffeund Desinfektionsverfah-
ren gemäû§11Trinkwasserverordnung2001.

60. Abgeordneter
Klaus-Peter
Willsch
(CDU/CSU)

Widerspricht der Entwurf einer zweiten Ver-
ordnung zur ¾nderung zusatzstoffrechtlicher
Vorschriftenvom 29.Juli 2003unter Artikel 2
¹¾nderung der Zusatzstoffverkehrsordnungª,
§3 Abs.1 der letztenNovellierung zur Trink-
wasserverordnung, die Trinkwassernach der
so genannten Entnahmestelle grundsätzlich
dem Lebensmittelbedarfsgesetzzuordnet,und
wennja, warum?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 31. Oktober 2003

Durch die Verordnungsoll die Verwendungvon Zusatzstoffen bei der
Nachaufbereitung von Trinkwasser,d.h. nachder so genanntenEnt-
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nahmestelle,geregeltwerden.Durch die Trinkwasserverordnung2001
wird der Bereich vor der Entnahmestellegeregelt.Die vorgesehene
Verordnung widerspricht damit nicht der Trinkwasserverordnung
2001.

61. Abgeordneter
Klaus-Peter
Willsch
(CDU/CSU)

Wie ist nach Kenntnis der Bundesregierung
die Haltung der EuropäischenUnion in Bezug
auf die Zusatzstoffe Silber und deren Verbin-
dungenim Trinkwasser?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 31. Oktober 2003

Der Verordnungsentwurf ist der EuropäischenKommission und den
Mitgliedstaatender EuropäischenUnion notifiziert worden.Von dort
sindnochkeineStellungnahmenbekanntgeworden.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung

62. Abgeordneter
Günther Friedrich
Nolting
(FDP)

Trifft es zu, dassin den neu aufzustellenden
Verbänden der Streitkräftebasis (SKB) der
BundeswehrSoldatenfür längereZeit neben
ihrem eigentlichenDienst Aufgabenversehen,
die weit über ihren eigentlichen Zuständig-
keitsbereichhinausgehen,ohnedassein finan-
zieller Ausgleicherfolgt, ± so sollenetwa Sol-
datenauf einemA 12-Dienstpostenmit Aufga-
ben einesA 14-Dienstpostensbetraut, aber le-
diglich nach A 11 besoldetwerden, da keine
entsprechendenPlanstellenvorhandenseinsol-
len,± und wennja, warum?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 29. Oktober 2003

Der Grundsatzder funktionsgerechtenBesoldung(§18 Bundesbesol-
dungsgesetz)erfordert, dasseine Soldatin oder ein Soldat nur auf
einemDienstpostenverwendetwerdendarf, dessenSTAN-Bewertung
mindestensihrer/seinerBesoldungsgruppeentspricht. Andererseitser-
fordert die ständigeEinsatzbereitschaft der Bundeswehr personelle
Flexibilität. So darf eineSoldatin/einSoldatabweichend von den auf
ihrem/seinen DienstpostenfesgelegtenAufgabenauchmit der Wahr-
nehmungvon höherwertigenAufgaben einesanderenDienstpostens
betraut werden.Dies kann z. B. dann der Fall sein,wennein Oberst-
leutnant A 14 einesStabeszu einem Auslandseinsatzkommandiert
wird und ein HauptmannA 11 desgleichenStabesfür die Dauer der
Abwesenheitmit der Wahrnehmung seinerAufgabenbetrautwird.
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Um Laufbahnnachteilefür denBetroffenenzu vermeiden,ist dieseso
genannte ¹nichtdienstpostengerechteVerwendungª ab einem Zeit-
raum von zwei Monaten und längerder personalbearbeitendenStelle
zu melden.Soll sich die Verwendungüber einenZeitraum von sechs
Monaten und mehr erstrecken,ist vorher die Zustimmungder perso-
nalbearbeitendenStelleeinzuholen.

Mit der Zustimmung durch die personalbearbeitendeStelle erfolgt
auchdie Festlegungüberdie Vergabevon sogenannten Dienstposten-
wahrnehmungspunkten,die sichdann für die nächsteEinweisung/Be-
förderungvorteilhaft auswirkt.

Werden allerdingsnur Teilaufgabeneineshöher bewertetenDienst-
postenswahrgenommen, so ist eine Zuerkennung von Dienstposten-
wahrnehmungspunktenregelmäûignicht vorgesehen.

Im Bereichder Streitkräfte ist esin denmeistenFällen nicht möglich,
dassmit der Versetzungvon Offizieren auf einen höher bewerteten
Dienstpostenauch die sofortige Einweisung/Beförderung verbunden
ist. Dies ist in der DiskrepanzzwischenDienstpostenumfängenund
verfügbarenPlanstellenbegründet.

Für eine Einweisung/Beförderungder Offiziere stehenin der Regel
nur die aufgrundvon Dienstzeitbeendigungenbzw.Zurruhesetzungen
zurückflieûenden Planstellen zur Verfügung. Diese reichen aber
grundsätzlichnicht aus,um alle Anwärter sofort einweisen/befördern
zu können.In diesemFall sindalleAnwärter in dasstreitkräfteeinheit-
liche Auswahlverfahren aufzunehmen.DiesesVerfahren beruht auf
der gesetzlichenVorgabeder Einweisung nach Eignung, Befähigung
und Leistung. Im Rahmen der verfügbaren Planstellen bestimmt
grundsätzlichder Platz, den der Anwärter einnimmt, den möglichen
Zeitpunkt seinerEinweisung/Beförderung. Als wesentlicheKriterien
für die Bildung der Reihenfolge werdenbei Offizieren die letztendrei
Beurteilungen und die Dauer der Verwendungauf höher bewerteten
Dienstposten(Dienstpostenwahrnehmungspunkte)herangezogen.Die
Zuweisungder Planstellenerfolgt anteilmäûig auf die Uniformträger-
bereicheHeer,Luftwaffe und Marine.

Die vorstehendenBestimmungenfinden auf alle Organisationsberei-
cheder BundeswehrAnwendungund sindnicht auf Teilbereicheoder
neuaufzustellende Verbändebeschränkt.

63. Abgeordneter
Günther Friedrich
Nolting
(FDP)

Trifft es zu, dass die Marinefliegerverbände
der Bundeswehrvoll in die Luftwaffe integriert
werden sollen, obwohl sich die Ausbildung,
der Auftrag und die Befehlsstränge der Mari-
neflieger gänzlichvon den Luftwaffenverbän-
denunterscheiden,und wennja, warum?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 29. Oktober 2003

Der Bundesminister der Verteidigunghat im Rahmender Weiterent-
wicklung der Reform der Bundeswehrbereitsam 21.Mai 2003neue
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Verteidigungspolitische Richtlinien erlassenund Entscheidungen zu
strukturellenAnpassungender Streitkräftegetroffen.

Vor dem Hintergrund der übergeordnetenZielsetzung,Betriebs-und
Investitionskosten rasch und dauerhaft zu senken,hat der Bundes-
minister der Verteidigungu. a. entschieden, das Fähigkeitsprofil der
Bundeswehrmit einer deutlich reduziertenZahl von Kampfflugzeu-
genzu erhalten.

Hierzu sind das Jagdbombergeschwader38 und das Marineflieger-
geschwader2 bis Ende 2005 aufzulösen, um so im Bereich der
TORNADO-Fl otte möglichst hohe Einsparungen zu erzielen.Es ist
beabsichtigtnur diejenigenpersonellenund materiellen Ressourcen
des Marinefliegergeschwaders2 in die Luftwaffe zu überführen, die
für die Abbildung der Fähigkeit ¹Seekriegführung aus der Luftª in
der Luftwaffe benötigtwerden.

Luftwaffe und Marine habenhierzu in einer gemeinsamen Projekt-
organisationeinenÜberleitplan erstellt,der auchdie von Ihnen ange-
sprochenenAspekteAusbildung,Auftrag und Befehlsstränge berück-
sichtigt.Eine über die dargestellten MaûnahmenhinausgehendeInte-
gration von Fähigkeitender Marinefliegerverbändein die Luftwaffe
ist mit den Entscheidungen des Bundesministers der Verteidigung
vom Mai diesesJahresnicht verbunden.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
und Soziale Sicherung

64. Abgeordneter
Dr. Wolf
Bauer
(CDU/CSU)

Sieht die Bundesregierung einenWiderspruch
darin, dassauf der einenSeitedie Europäische
Union die Zulassung¹Orphan drugsª, d. h.
Arzneimittel, die einesehrseltene,sehrschwe-
re Krankheit behandeln,für die bislangkeine
Behandlungsmöglichkeit besteht, fördert und
auf der anderenSeiteauchdieseArzneimittel
durch das GKV-Modernisierungsgesetz mit
dem 16-prozentigenHerstellerrabatt belastet
werden,obwohl esbei ¹Orphan drugsª weder
Parallel-Entwicklungen oder Me-too-Arznei-
mittel noch Generika-Märktegibt, und wenn
nein,warumnicht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 31. Oktober 2003

OrphanDrugs werdendurchdie EG Verordnung141/2000besonders
gefördert. Trotzdem unterliegensie auch weiterhin den Regelungen
der nationalen sozialenSicherungssysteme in allen EU-Mitgliedstaa-
ten. Der Herstellerabschlaggilt einheitlich für alle verschreibungs-
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pflichtigen Arzneimittel, die zu Lasten der gesetzlichenKrankenver-
sicherungabgegebenwerdenund für die keineFestbeträgegelten.

Ziel des von den Koalitionsfraktionen und der Fraktion von CDU/
CSU beschlossenenHerstellerabschlagsist, alleArzneimittel, die nicht
der Festbetragsregelungunterliegen,einheitlichund gleichmäûigdem
Herstellerabschlagzu unterwerfen. Eine Differenzierung wäre insbe-
sondereauch mit schwierigenFragen der Privilegierung einzelner
Arzneimittelgruppen verbunden gewesen.Der Verzicht auf gesetz-
liche Ausnahmenvom Herstellerabschlagerscheintden am Konsens
zum GMG Beteiligtenauchdeshalbvertretbar,weil die Geltung des
erhöhtenAbschlagsbisEndedesJahres2004befristetist.

65. Abgeordneter
Dr. Wolf
Bauer
(CDU/CSU)

Sieht die Bundesregierung einenWiderspruch
zwischender Aussageder Parlamentarischen
Staatssekretärin bei der Bundesministerin für
Gesundheit und Soziale Sicherung, Marion
Caspers-Merk, in der Befragungder Bundes-
regierung am 15. Oktober 2003 zum Thema
¹Entwurf einesZwölften Gesetzeszur ¾nde-
rung desArzneimittelgesetzesª,die Fälschung
von Arzneimitteln, die früher ausschlieûlichin
Entwicklungsländernein Problemgewesensei,
habe mittlerweile auch Europa erreicht (Ple-
narprotokoll 15/65 S.5543 (B)), und den in
der Antwort der Bundesregierung auf die
Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU
¹Rolle von Importarzneimitteln in der Arznei-
mittelversorgungª geäuûerten Plänen,ein Um-
packenvon Importarzneimittel in die Original-
verpackungen des inländischenBezugsarznei-
mittels durch entsprechende rechtlicheVorga-
ben zu ermöglichen (Bundestagsdrucksache
15/1431, Frage17, S.6) und wenn nein, wa-
rum nicht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 31. Oktober 2003

Die Bundesregierung siehtkeinenWiderspruchzwischenbeidenAus-
sagen.

Die mit dem Entwurf des Zwölften Gesetzeszur ¾nderung des
Arzneimittelgesetzesvorgeschlagenen ¾nderungendes Arzneimittel-
gesetzessind gegendie Verbreitung von Arzneimitteln gerichtet,die
hinsichtlich ihrer Identität oder Herkunft falschgekennzeichnet sind
(gefälschteArzneimittel). DasErfordernis, weitergehendeRegelungen
zum Schutz vor Arzneimittelfälschungen zu treffen, beruht auf
Erkenntnissen,die von Seitender Verkehrsbeteiligtenund der zustän-
digenBehördenmitgeteiltwurden.

Die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Frak-
tion der CDU/CSU zur Rolle von Importarzneimitteln in der Arznei-
mittelversorgung (Bundestagsdrucksache15/1431) bezieht sich auf
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solcheImportarzneimittel, die nachder Regelungdes§129desFünf-
ten BuchesSozialgesetzbuch an Versicherteder gesetzlichenKranken-
versicherungabzugebensind. Dabei handelt es sich um bestimmte
Arzneimittel, die ausanderenEU-Mitgliedstaaten oder Mitgliedstaa-
ten des EWR-Abkommens importiert werden, als identisch mit in
DeutschlandzugelassenenArzneimitteln gelten und in Deutschland
aufgrund spezifischerRegelungendes europäischen und deutschen
Arzneimittelrechtsverkehrsfähigsind.

Arzneimittelimporteure,die Importarzneimittel nach §129 desFünf-
ten BuchesSozialgesetzbuchanbieten,unterliegender Überwachung
durch die zuständigenLandesbehörden.Für dieseGruppe von Im-
portarzneimitteln ist der Bundesregierung kein Fall bekannt gewor-
den, dassein Importeur Arzneimittel mit gefälschtemInhalt in Ver-
kehr gebrachthat.Die Frage,ob für solcheimportierten Arzneimittel,
deren Identität mit dem inländischenBezugsarzneimittel nach den
Vorgaben des Arzneimittelgesetzesals gesichertanzusehenist, ein
Umverpacken in die Originalverpackung desinländischenBezugsarz-
neimittelszugelassenwerdenkann, ist unter dem Gesichtspunktder
Arzneimittelsicherheit nicht problematisch.Ob ein Umverpacken in
den genanntenFällen zugelassenwerdenkann, wird seitensder Bun-
desregierung geprüft.Die Ergebnissebleibenabzuwarten.

66. Abgeordneter
Dr. Hans Georg
Faust
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung die Auffassungdes
Vorsitzendender deutschenAids-Gesellschaft
(DAIG), Prof. Dr. Norbert Brockmeyer,dass
esfür die Krankenhäusernachwie vor unwirt-
schaftlichbleibe, HIV-Patienten nach interna-
tionalenStandards zu versorgen,da auchnach
Vorlage desaktuellenReferentenentwurfes ei-
ner Verordnung zumFallpauschalensystemfür
Krankenhäuser für das Jahr 2004 (KFPV
2004) eine Finanzierungslückevon 660 Euro
pro stationärzu behandelndemAids-Patienten
zu erwarten sei (dpa-Meldung vom 16. Sep-
tember2003),und wennnein,warumnicht?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 1. Oktober 2003

Nein. Der der Einschätzung zugrunde liegendeErlösvergleichhält
einer näherenAnalysenicht stand. Im Bereich der Behandlungvon
HIV-Patienten ist die Eingruppierungslogikin die jeweilsabrechenba-
re Fallpauschaleumfassendüberarbeitetworden.Beispielsweisewird
im Gegensatzzur Vorjahresversion die DiagnoseHIV nicht mehr vor
der FragenachLangzeitbeatmungabgefragt.In der Konsequenzwer-
den geradedie aufwändigstenFälle mit HIV-Erkrankung durch die
neue Eingruppierungslogik vollkommen unterschiedlich und sachge-
rechterbehandelt.

Eine der EingruppierungslogikfolgendeZuordnung der Patientenda-
ten mit Hilfe so genannterGrouper-Programmewird erst nach Ab-
schlussder Entwicklungsarbeitenam Fallpauschalen-Katalogmöglich
sein. Ohne diesesHilfsinstrument ist eine sachgerechteBeurteilung
der HIV-Behandlung nicht möglich.Auch ist daraufhinzuweisen,dass
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die Fallpauschalenim Jahr2004budgetneutraleingeführtwerdenund
schondeshalbfür Krankenhäuser keinedurch die Einführung beding-
ten Finanzierungslückenentstehenkönnen.

Die Kalkulation desFallpauschalen-Katalogs2004wurde vom DRG-
Institut durchgeführt. Eingegangen sind die Kosten- und Leistungs-
datenaus137deutschenKrankenhäusern,darunter12Universitätskli-
nika. Mit 2,1Millionen Fällen wurde die Kalkulation auf einer auch
im internationalen Vergleich sehr umfassendenGrundlage durchge-
führt. Für den Bereichder Behandlungvon HIV-Patienten konnte in
groûen Teilen auf die Kosten- und Leistungsdaten der anerkannten
und ausgewiesenen AIDS-Zentren zurückgegriffen werden. Insofern
ist von sachgerechten Vergütungsergebnissenauszugehen. Insgesamt
habendie Kalkulationsdaten hinsichtlich der Homogenität der Fall-
pauschalenund der Fallzahlenkeinen Anlasszur Herausnahme der
HIV-Behandlunggegeben.

67. Abgeordneter
Otto
Fricke
(FDP)

Wie hochberechnetoderschätztdie Bundesre-
gierung die Belastungder Rentenkassedurch
Auszahlungen an Aussiedlerin den letzten10
Jahren,nachJahrenaufgeteilt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Franz Thönnes
vom 30. Oktober 2003

In der gewünschtenAbgrenzung liegen der Bundesregierung keine
Angabenvor.

Anhaltspunkte kanneineSonderauswertung desVerbandesDeutscher
Rentenversicherungsträger(VDR) liefern, die zum Stichtag 31.De-
zember2002durchgeführt worden ist. In dieserAuswertungwurden
die Renten mit Anwendung des Fremdrentenrechts (FRG) berück-
sichtigt, bei denenalle FRG-relevanten Merkmale (Land, Rechtsan-
wendungund Zeiten) erfasstsind.Danachwurdenam Stichtagin der
gesetzlichenRentenversicherung 734000Rentenmit Anwendungdes
Fremdrentenrechtsgezahlt;darunter beruhen192000 Rentenauszah-
lungenmit einemVolumenvon 82,2Mio. Euro monatlichausschlieû-
lich auf BeitragszeitennachdemFRG. Die restlichen542000Renten
basierensowohl auf erworbenenAnwartschaftenim Inland als auch
auf FRG-Zeiten; der Umfang der Aufteilung kann ausder Sonderaus-
wertungnicht entnommenwerden.

Im Jahr 1995 schätztder VDR in einer Aufstellung sog. versiche-
rungsfremderLeistungendie Höhe der jährlichenauf demFRG beru-
hendenRentenzahlungenauf rund 10Mrd. DM. NeuereSchätzungen
liegen der Bundesregierung nicht vor. In diesemZusammenhang ist
daraufhinzuweisen, dassmit der Einführung deszusätzlichenBundes-
zuschussesim April 1998eineweitereAbgeltungnicht beitragsgedeck-
ter Leistungenin der gesetzlichenRentenversicherung erfolgt ist.
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68. Abgeordneter
Hubert
Hüppe
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Mög-
lichkeit, zum Zweck der Früherkennungvon
Diabetesim Rahmenvon Blutspendeterminen
generell auch eine Blutzuckermessungdurch-
zuführen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 5. November 2003

DiagnostischeUntersuchungen bei Blutspendernsind darauf ausge-
richtet, die Spendetauglichkeit der Spenderfestzustellenund mögliche
von ihnen ausgehende Gefahrenfür die Empfängerder Blutprodukte
zu erkennen.

Gegen darüber hinausgehendeUntersuchungen zur Früherkennung
des Diabetes in den Blutspendeeinrichtungen wird vor allem einge-
wendet,dassdie Ergebnisseder Blutzuckerbestimmung in ihrer Aus-
sagekraftunzuverlässig seien,weil die Spendervor einer Spendeeine
Mahlzeit zu sich nehmen sollen und deshalbnicht ¹nüchternª zur
Spendekommen,wieesfür die standardisierte Blutentnahmezur Blut-
zuckerbestimmungvorgesehenist.

Darüber hinaus ist eine prädiabetischeStoffwechsellageaus einer
spontanentnommenen,also nicht standardisierten Blutentnahme, al-
lein nicht zu erfassen.Bei alleiniger Bestimmungeines Wertes ist,
wenn nicht eindeutig pathologischeWerte vorliegen, aufgrund des
groûen Verdachtsbereichs eine weitere Abklärung erforderlich. Die
Abklärung von Blutzuckerwerten im Verdachtsbereichist erst durch
einen Glukosetoleranztestoder die ErstellungeinesBlutzuckertages-
profils möglich.Dies und die notwendigeBeratungder Spenderwäre
mit einemhohenAufwand für die Spendeeinrichtungenverbunden.

69. Abgeordnete
Julia
Klöckner
(CDU/CSU)

Welche Geldmittel stellt die Bundesregierung
jährlich für ihre Aufklärungskampagne über
Organspende und Organtransplantation zur
Verfügung,und für welcheZweckewurdendie
Ausgabenim Jahr2002genauverwendet?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 31. Oktober 2003

Auf der Grundlage des am 1. Dezember1997 in Kraft getretenen
Transplantationsgesetzes,dasin §2 Abs.1 auf Bundesebeneinsbeson-
dere die Bundeszentrale für gesundheitlicheAufklärung (BZgA) mit
der Aufklärung der Bevölkerung zum Thema Organspendebeauf-
tragt, hat die BZgA die Kampagne ¹Organspende schenktLebenª
entwickelt.

Hierfür wurden im Bundeshaushalt 1997 einmalig zusätzlicheMittel
in Höhe von 1,2 Mio. DM bereitgestellt.Im Übrigen hat die BZgA
die Kampagneaus dem Titel 53106 ¹GesundheitlicheAufklärungª
finanziert.
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Für die Kampagne¹OrganspendeschenktLebenª hat die BZgA seit
1997jährlich folgendeMittel ausgegeben:

1997 DM 2869194

1998 DM 3882647

1999 DM 2102909

2000 DM 1866663

2001 DM 1272833

2002 Euro 936625.

Im Jahr2002wurdenvon der BZgA im Rahmender Kampagne¹Or-
ganspendeschenktLebenª im WesentlichenfolgendeProjektedurch-
geführt:

Bereitstellungvon Basismedien Euro 700108

· Organspendeausweis,Informationsbroschüren,
Infostand, Ausstellung, Plakate,TV- und Kino-
Spot

· Aussendungsaktion an alle niedergelassenen
¾rzte,Apotheken und Krankenhäuser Deutsch-
lands

Infotelefon Organspende Euro 137052

in Zusammenarbeit mit der Deutschen Stiftung
Organtransplantation (DSO)

Aktionen mit Kooperationspartnern Euro 92739

· Zuwendungan die Landeszentrale Rheinland-
Pfalz zur Umsetzung desProjektes¹Streetwork
für Organspendeª

· Zuwendungan dasMinisterium für Arbeit, Ge-
sundheit und SozialesSchleswig-Holstein zur
Informationskampagne ¹Organspende ± Wis-
senhilft entscheidenª

· Fortbildungsveranstaltung für Selbsthilfever-
bände im Bereich Organspende/Organtrans-
plantation, einschlieûlicheinesErgebnisberich-
tesfür Multiplikator en

· Dialogangebot für Selbsthilfeverbände.
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70. Abgeordneter
Markus
Löning
(FDP)

Ist es richig, dassdas deutsch-schweizerische
Fürsorgeabkommenvon 1952deutscheSozial-
ämterverpflichtet,die Unterstützungfür Deut-
sche,die nachSchweizerRecht bewilligt wird,
zu übernehmen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Franz Thönnes
vom 15. Oktober 2003

Ja.

71. Abgeordneter
Markus
Löning
(FDP)

Mit welchenanderenLändern gibt esVerein-
barungen, dass die Bundesrepublik Deutsch-
land für die Sozialhilfeoder den Lebensunter-
halt Deutscher,die im jeweiligenLand leben,
aufkommt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Franz Thönnes
vom 15. Oktober 2003

Deutschenin Österreichwird aufgrunddesAbkommenszwischender
Bundesrepublik Deutschlandund der Republik Österreichüber Für-
sorgeund Jugendwohlfahrtspflegevom 17.Januar1966 im Rahmen
der vereinbartenGegenseitigkeit in gleichemUmfang und unter den
gleichen BedingungenSozialhilfe (Fürsorge) gewährt wie Österrei-
chern. Ein Kostenersatzfindet nicht statt ± bis auf eine Sonderrege-
lung bzgl.der Kosten von stationärerUnterbringung in denGrenzge-
bieten (Artikel 10 Abs.1 i. V. m. Artikel 4 desAbkommens). Kosten
fallen demnachfür den Bund nicht und für die Trägerder Sozialhilfe
im üblichenRahmenan.

72. Abgeordneter
Markus
Löning
(FDP)

Gibt es sachlicheGründe, die für eine Beibe-
haltungdieserAbkommensprechen?

73. Abgeordneter
Markus
Löning
(FDP)

Wenn nicht, wann beabsichtigtdie Bundesre-
gierungdieseAbkommenzu kündigen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Franz Thönnes
vom 15. Oktober 2003

Die Vereinbarungmit der Republik Österreich hat sich bewährtund
sollte beibehalten werden. Bezüglich der Deutsch-Schweizerischen
Fürsorgevereinbarungwird im Zusammenhang mit der verschärften
Regelungüber Sozialhilfefür Deutscheim Ausland,wie sienachdem
Entwurf einesGesetzeszur Einordnung des Sozialhilferechts in das
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Sozialgesetzbuchvorgesehenist, eineAnpassungder Vereinbarungan
die zukünftige Rechtslage, ggf. auch eine Kündigung der Vereinba-
rung zum31.März 2004,angestrebt.

74. Abgeordnete
Maria
Michalk
(CDU/CSU)

Ist nachKenntnisder Bundesregierung die Ab-
rechnungssoftware der Krankenkassen, insbe-
sonderedie der AllgemeinenOrtskrankenkas-
sen, für niedergelassene¾rzte zwischenden
einzelnenBundesländernim Hinblick auf die
Abrechnung von ambulanten Leistungen für
z.B. Berufspendleroder Studenten,die in ei-
nem anderen BundeslandLeistungen in An-
spruch nehmen,kompatibel, und wenn nein,
durch welcheMaûnahmenkann bzw. will sie
diesändern?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 1. Oktober 2003

Nach Auskunft desAOK-Bundesverbandesist die Abrechnungssoft-
ware der AllgemeinenOrtskrankenkassen in der Lage, die Abrech-
nungsdatennach§295 SGBV ausder ambulanten Versorgunganzu-
nehmenund zu verarbeiten.Dies trifft sowohlfür die bereichseigenen
als auch für die bereichsfremden Abrechnungsdaten zu. Der AOK-
Bundesverbandsiehtesdeshalbalssichergestelltan, dassdie Abrech-
nungen von Berufspendlernoder Studenten,die in einem anderen
BundeslandLeistungen in Anspruchnehmen, nachdemgleichenVer-
fahren verarbeitetwerdenkönnen,wie die Abrechnungder Leistun-
genfür die übrigenVersicherten.

Auch die Stellungnahmender übrigenSpitzenverbändeverweisenda-
rauf, dassdie bundesweiteKompatibilität der zur Prüfung der Ab-
rechnungsdatennach§295SGBV eingesetztenSoftwaregegebenist.

75. Abgeordnete
Maria
Michalk
(CDU/CSU)

Hat die BundesregierungErkenntnisse da-
rüber, ob bei der Erarbeitung desFallpauscha-
lensystemsfür Krankenhäuser hinsichtlichder
Behandlungvon krebskranken Kindern Uni-
versitätsklinikenbeteiligt waren,und wenn ja,
in welchemprozentualenUmfang?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 30. Oktober 2003

Der Fallpauschalenkatalog für dasJahr 2004wurdeauf der Grundla-
ge von 2,1Millionen Fällen kalkuliert, die in 137 Krankenhäusern,
darunter auch12 Universitätsklinika, erhobenwurden.Die kalkulier-
ten Fälle beinhaltennach Auskunft desDRG-Instituts auchdie Fall-
kosten der in den Universitätskliniken behandeltenkrebskranken
Kinder; über den prozentualenAnteil mit dem diese Fälle in die
Kalkulation eingegangensind, liegen der Bundesregierung keine
Erkenntnissevor.
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76. Abgeordneter
Michael
Müller
(Düsseldorf)
(SPD)

Ist die Bundesregierung der Ansicht, dass
man, nachdemnun durch eine Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom
13.Mai 2003 ± RechtssacheC-385/99)genau
der Umstand eingetretenist, den dasBundes-
sozialgerichtim Urteil vom 30.Oktober 2002
(Az. 12 B 1 KR 28/01R) beschriebenhat,d.h.
deutscheKassenpatienten dürfen zu ¾rztenin
anderenEU-Staatenzur Behandlung, nun die
Diskriminierung inländischer¾rzte beseitigen
soll, in dem alle ¾rzte zur Versorgung von
Kassenpatientenzugelassenwerden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 10. Oktober 2003

Richtig ist, dassdas vom DeutschenBundestagin 2./3. Lesung am
26.September 2003 beschlosseneGesetz zur Modernisierung der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsgesetz)
grundlegendeNeuerungenfür den Bereichder Kostenerstattung mit
sichbringt.

Zum einenwerdendie Pflichtversichertenden freiwillig Versicherten
gleichgestellt; auch die Pflichtversichertenkönnen in Zukunft die
Möglichkeit der Kostenerstattung wählen.Der Kostenerstattungsan-
spruchist der Höhe nachbegrenzt; die Krankenkassehat den Erstat-
tungsbetraghöchstensin Höhe der Vergütungzu erstatten,die siebei
ErbringungalsSachleistungzu tragenhätte.

Darüber hinaus können aufgrund der genanntenEntscheidung des
Europäischen Gerichtshofs gesetzlich Krankenversicherte künftig
auch¾rzte in anderenEU-Staatenim Wegeder Kostenerstattung in
Anspruchnehmen.Die Entscheidungwurdemit demGKV-Moderni-
sierungsgesetzin deutschesRechtumgesetzt.

Die Bundesregierung ist jedochnicht der Ansicht, dassalsFolgehier-
von künftig auchin Deutschlandalle ¾rztezur Versorgung von Ver-
sichertengesetzlicherKrankenkassenzugelassenwerdensollen.Eine
solche Regelung hätte nämlich zur Folge, dass die im nationalen
Recht vorgesehenenPlanungs-,Kontroll- und Steuerungsmechanis-
men ihrer Wirkung beraubtwürden.UnverzichtbaresElementdieser
Steuerungin Deutschlandsind zunächstdie gesetzlichenRegelungen
zur Zulassungvon Leistungserbringern.Soist die ambulantevertrags-
ärztlicheund vertragszahnärztlicheVersorgungvor dem Hintergrund
nach wie vor steigenderArztzahlen und einer Schlüsselfunktionvon
¾rztenund Zahnärztenfür dasLeistungsgeschehenin der Kranken-
versicherunggeprägt durch eine bedarfsorientierte Zulassungvon
¾rztenund Zahnärztenzur Versorgung durch die Selbstverwaltungin
der gesetzlichenKrankenversicherung(vgl. §§99ff. SGBV).

Aber nicht nur der bedarfsgesteuerte Zugangvon Leistungserbringern
zum Versorgungssystem,sondernauch weitere für die übrigen Leis-
tungssektorenwesentlicheElementeder kollektiven Steuerungwür-
den gefährdet.Das gilt zunächstfür dasInstrument der kollektivver-
traglich zu gestaltendenregionalenGesamtvergütungenfür ¾rzteund
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Zahnärztenach §85 SGBV einschlieûlich ihrer Verteilung, die u. a.
sicherstellensoll, dasseineübermäûigeAusdehnungder Tätigkeit des
Vertragsarztes verhindert wird. Das gilt insbesondereaber auch für
das Instrument der Steuerungund Konkretisierung der Versorgung
durch Richtlinien der gemeinsamenSelbstverwaltungnach §92
SGBV, dasgilt für die Steuerungder Arznei-und Heilmittelausgaben
durch arztgruppenspezifische,vertraglichzu vereinbarendeRichtgrö-
ûen nach§84 Abs.6 SGBV und schlieûlichgilt dasauchfür die für
die Prüfungder Wirtschaftlichkeit der Versorgung(§106SGBV) vor-
gesehenenInstrumente.Alle dieseInstrumentesind nur bei Vertrags-
ärzteneinsetzbar.

Die Möglichkeit, im europäischenAuslandnicht zugelassene¾rztein
Anspruch nehmenzu können, ist Ausflussdes europäischenRechts
und zwingt nicht dazu, das inländischeVertragsarztsystemmit den
vorskizziertenprioritären Zielen aufzugeben. Einmal wird sichdie In-
anspruchnahme ausländischer ¾rzte nach Einschätzung auf der
Grundlage der gegenwärtigenZahlen und gegenwärtigen Anhalts-
punkten nicht übermäûigausweiten. Auch hat der EuropäischeGe-
richtshof selbstnochmalsausdrücklichklargestellt,dasses nach wie
vor demRechteinesjedenMitgliedstaatsüberlassenbleibt zu bestim-
men,unter welchenVoraussetzungenein Anspruchauf Leistungenge-
gebenist. Dies schlieûtdie Einrichtung einesZulassungssystemsein.
Selbstwenn man in der Möglichkeit, im europäischenAusland nicht
nach deutschemRecht zugelassene¾rzte in Anspruch zu nehmen,
¹eine Diskriminierungª inländischernicht zugelassener ¾rzte unge-
achtetder Tatsache,

± dasssichdieseInanspruchnahmeausländischer ¾rztenur in einem
marginalenAusmaûbewegenwird,

± dassdie ganz überwiegende Mehrheit der ambulant tätigen ¾rzte
im Inland zur Behandlungvon Versichertender gesetzlichenKran-
kenversicherung zugelassenist und die Nichtzulassung der wenigen
übrigen ¾rzte jeweilsihre plausiblen,rechtfertigenden Gründe hat
und

± dassdie EU-rechtlich bedingteMöglichkeit nicht zu einerHarmoni-
sierungdesSystemrechtsnachEU-Vorgabenzwingt,

sehenwollte, bestehtkein Anlass, diese ¹Diskriminieru ngª inländi-
scher ¾rzte zu beseitigen.Die überauswichtigen und vorrangigen
Gründe für die BeibehaltungdesZulassungssystemsgehenden Inte-
ressender wenigennicht zugelassenen ¾rztevor, die aufgrund recht-
fertigenderGründekeineZulassunghaben.

Im Übrigen sieht der angesprocheneEntwurf desGKV-Modernisie-
rungsgesetzesvor, dassdie Versichertenin Ausnahmefällenauchnicht
zugelasseneLeistungserbringer im Wegeder Kostenerstattungin An-
spruch nehmen können. Ein solcher Ausnahmefall liegt nach §13
Abs.2 Satz5 ± neu ± SGBV vor, wenn medizinischeoder soziale
Gründediesim InteressedesVersichertenerforderlichmachen.
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77. Abgeordneter
Michael
Müller
(Düsseldorf)
(SPD)

Wie rechtfertigt sichnachAnsicht der Bundes-
regierungdie Einschränkung der grundgesetz-
lich garantierten Berufs-, Vereinigungs-und
Wissenschaftsfreiheit sowie das Gleichheits-
prinzip durch Zwangsorganisationenwie ¾rz-
tekammernund der von diesenabhängigenBe-
rufsgerichtsbarkeit, wenn dieseEinschränkun-
gen± wie im Rahmeneiner von EU-Kommis-
sarMario Monti beauftragtenStudiedesInsti-
tuts für Höhere Studien (Wien) zu den wirt-
schaftlichen Auswirkungen einzelstaatlicher
Regelungenfür freie Berufevom Januar2003
aufgezeigtworden ist ± nicht notwendig sind
und nur zu höherenKostenim Gesundheitswe-
senführen?

78. Abgeordneter
Michael
Müller
(Düsseldorf)
(SPD)

Welche Überlegungen hat die Bundesregie-
rung, die ärztlichen Berufsorganisationen als
Zwangsorganisationen aufzulösen,zumal sie
historisch als nicht unumstritten gelten kön-
nen?

79. Abgeordneter
Michael
Müller
(Düsseldorf)
(SPD)

Ist esnach Meinung der Bundesregierung ge-
boten, zur Sicherungvon Meinungs-,Wissen-
schafts-und Berufsfreiheit und zur Einsparung
unnötiger Ausgabendiesenwie Syndikatear-
beitenden¾rztekammerndie Möglichkeit zu
nehmen,ihre Berufskollegenvor Berufsgerich-
ten anzuklagen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 10. Oktober 2003

Der Arztberuf gehört zu den so genanntenfreien Berufen. Dies ist
ausdrücklichin §1 Abs.1 Satz2 der Musterberufsordnung für ¾rzte,
die auf der Grundlageder Kammer- und Heilberufsgesetzebeschlos-
senwordenist, verankert.Die von der EU-Kommissionin Auftrag ge-
gebeneStudie ¹Economic impact of regulation in die field of liberal
professionsin different member states± Regulation of professional
servicesªhat festgestellt,dassItalien, Österreich, Deutschlandund
Luxemburgdie gröûte Regulierungsdichtebei freien Berufenaufwei-
sen.

Aus Sicht der Bundesregierung bestehtnicht zuletzt auchausdiesem
Grund langfristigein Interessean der Beseitigung strukturellerInflexi-
bilitäten, um wachstums-und beschäftigungsfördernde Reformen in
Deutschlanddurchzusetzen.Mit der Agenda 2010 hat die Bundes-
regierung ihre Reformstrategie beschleunigt und ein konsistentes
Reformpaket vorgestelltsowiedarüber hinausam 26.Februar 2003
bereits Eckpunkte für den ¹Masterplan Bürokratieabbauª und am
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9. Juli 2003 das Strategiekonzept ¹Initiative Bürokratieabbauª be-
schlossen.

Allerdings ist festzustellen, dass das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) noch im Jahre2002eineEntscheidungzur demokratischen
Legitimation der funktionalenSelbstverwaltunggetroffenhat. Im Be-
schlussdesBVerfG vom 5. Dezember2002heiût es,¹auûerhalb der
unmittelbarenStaatsverwaltung und der gemeindlichenSelbstverwal-
tung ist dasDemokratiegebotdesArtikels 20 Abs.2 Grundgesetzof-
fen für Formen der Organisationund Ausübungvon Staatsgewalt. Es
erlaubt, für abgegrenzte Bereicheder Erledigungöffentlicher Aufga-
ben durch GesetzbesondereOrganisationsformen der Selbstverwal-
tung zu schaffen.ª Auch das Bundesverwaltungsgerichthat in einer
Vielzahl von Urteilen zur Pflichtmitgliedschaftin Kammern Stellung
genommenund festgestellt, dassdieseverfassungsmäûigist.

Im Übrigen besitztder Bund für eine¾nderungder Vorschriftender
Kammer- und Heilberufsgesetzekeine Regelungskompetenz.Rege-
lungender ärztlichenBerufsausübungunterliegender ausschlieûlichen
Zuständigkeitder Länder. Solangedie Einhaltung ärztlichenBerufs-
rechtsin Gestaltder jeweiligenLänder-Berufsordnungender Aufsicht
der Landesärztekammernund diesewiederum der Aufsicht der zu-
ständigenobersten Landesbehörden unterliegen, sieht die Bundes-
regierung keine Veranlassung, die Sanktionierung von Verstöûen
gegendas Berufsrechtder ordentlichen Gerichtsbarkeit zu übertra-
gen.

80. Abgeordnete
Hildegard
Müller
(CDU/CSU)

Ist ein Bericht desOnline-Dienstesder ¹Rhei-
nischen Postª vom 23.Oktober 2003 zutref-
fend, wonachdie Bundesregierung aus etwai-
gen künftigen Überschüssen der gesetzlichen
Rentenversicherung (GRV) den Aufbau einer
Reservevon 1,5 Monatsausgaben der GRV
mit einem geschätztenFinanzvolumen von
rund 23Mrd. Euro plant?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Franz Thönnes
vom 3. November 2003

Die Schwankungsreservesoll mittelfristig zu einer ¹Nachhaltigkeits-
rücklageª aufgebaut werden, in dem der obere Zielwert für die
Schwankungsreserveauf das 1,5facheeiner Monatsausgabeangeho-
ben wird. Sowohl die aktuelle Absenkungals auch der langfristige
Aufbau der Schwankungsreservesind Elementeeiner konsequenten
WeiterentwicklungdiesesFinanzierungsinstruments.

Die Schwankungsreserveist damit nicht mehr allein unter dem Ge-
sichtspunktder Liquidität der gesetzlichenRentenversicherungange-
sichtsder Ungleichzeitigkeitenvon Einnahmenund Ausgabenim Ver-
lauf einesJahreszu sehen.Sie soll künftig auch eine Bedeutungfür
die Stabilisierung der Rentenversicherungsbeiträgeangesichts kon-
junktureller Schwankungenhaben.Dazu gehört,dassin konjunkturel-
len Schwächephasendie Schwankungsreservesoweit wie möglichauf-
gelöstwerdenkann.Dies spiegeltsichin der schonfür daskommende
Jahr vorgesehenenAbsenkungdesZielwertesfür die Mindestschwan-
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kungsreservewider. Um eineStabilisierungdesBeitragssatzesauchin
wirtschaftlich schwierigenZeiten erreichenzu können,ist eserforder-
lich, in Zeiten des konjunkturellen Aufschwungsdie Schwankungs-
reserve(wieder) aufzufüllen.Bei der Anhörung desAusschussesfür
Gesundheitund SozialeSicherungzum Entwurf desZweiten Geset-
zeszur ¾nderungdesSechstenBuchesSozialgesetzbuch und anderer
Gesetzeam 30.Oktober 2003 haben sich alle Sachverständigen in
diesemSinnegeäuûert.

81. Abgeordneter
Max
Straubinger
(CDU/CSU)

Entsprechen die in ¹Fuchs-Briefeª vom
18.September 2003 getätigten Aussagenzu
Familienkrankenversicherung, Kindergeld,Er-
ziehungsgeldund Arbeitslosengeld im Zusam-
menhangmit einemausdem EU-Raum stam-
mendenAusländer, der in Deutschlandarbei-
tet, dessenFamilie aber weiterhin in einem
anderenEU-Land wohnt,denTatsachen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Franz Thönnes
vom 6. November 2003

Mit dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten voraussichtlich zum
1. Mai 2004werdendie KoordinierungsnormendesEuropäischenGe-
meinschaftsrechtesauch im Verhältniszu den neuenMitgliedstaaten
anwendbar, und zwar genauso, wie sie im Verhältniszu den bisheri-
gen Mitgliedstaatenanwendbarsind. In den Beitrittsverhandlungen
bestandallgemeinerKonsens,dassdie neuen Mitgliedstaatennicht
Mitglieder ¹zweiter Klasseªseindürfen. Dies bedeutet,dasssieeiner-
seitsdie im GemeinschaftsrechtenthaltenenVerpflichtungen erfüllen
müssen,dassihnen ± bzw. ihren Arbeitnehmern ± aber andererseits
auch die entsprechenden Rechteausdem Gemeinschaftsrechtzuste-
hen.

Für die Familienleistungengilt im Gemeinschaftsrecht seit Jahrzehn-
ten dasBeschäftigungslandprinzip.Diesbedeutet,dassderjenigeStaat
die Leistungen übernimmt, in dem die Beschäftigung tatsächlichaus-
geübtwird und in demin aller Regeldie Lohnsteuergezahltwird.

Für den Bereich der Krankenversicherung gilt, dassmit dem Kran-
kenversicherungsbeitrageinesPflichtversicherten immer auchdie Mit-
versicherungdesnichterwerbstätigenEhegattenund der nichterwerbs-
tätigen Kinder verbundenist. Entsprechenddem EuropäischenGe-
meinschaftsrechtgilt dies auch dann, wenn die Familienangehörigen
in einemanderenMitgliedstaat wohnen.Dies entspricht im Übrigen
bereitsdemgeltendenRechtnachdemDeutsch-PolnischenSozialver-
sicherungsabkommen von 1990. Insofern ergibt sich hier durch die
Anwendung des EuropäischenGemeinschaftsrechtsab dem Beitritt
keine ¾nderung.In diesemZusammenhangmöchte ich auch darauf
hinweisen,dassdie Kosten für die deutschegesetzlicheKrankenver-
sicherungerheblich höher wären, wenn die Familie nicht in Polen,
sondernin Deutschlandlebenwürde.

Soweitin denFuchs-BriefenLeistungenbei Arbeitslosigkeitangespro-
chensind, ist zunächstdarauf hinzuweisen,dassdie volle Arbeitneh-
merfreizügigkeit im Verhältnis zu den neuen Mitgliedstaaten erst
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7 Jahrenach deren Beitritt hergestelltwird. PolnischeArbeitnehmer
könnenalsokeinesfallsohneweitereseineBeschäftigungin Deutsch-
land aufnehmen.Im Übrigen ist nach deutschemRecht die Anwart-
schaftszeitfür einenAnspruch auf Arbeitslosengelderfüllt, wenn der
Arbeitsloseinnerhalb der letzten 3 Jahrevor der Arbeitslosmeldung
mindestens12Monate in einemVersicherungspflichtverhältnisgestan-
denhat. DieseVoraussetzung gilt ungeachtetder Staatsangehörigkeit.
Die Leistungenbei Arbeitslosigkeitwerdenjedochgrundsätzlich nur
erbrachtsolangesichder Arbeitssuchendein Deutschlandaufhältund
sichdemdeutschenArbeitsmarktzur Verfügungstellt.

Ich teile daher nicht das ich den Fuchs-BriefengezogeneFazit, dass
sichmit dem Beitritt der neuenMitgliedstaatenein ¹munterer Sozial-
staatstourismusª entwickelnwird. Ein solcherhat sichauchnicht nach
dem Beitritt der Mittelmeerländer Spanien,Portugal und Griechen-
land ergeben,im Verhältnis zu denen ein ähnlichesEinkommens-
gefällebestandwie jetzt im Verhältniszu Tschechienund Polen. Im
Übrigen dürften ebensowie bei den früherenEU-Beitritten dank der
Übergangsregelungenzur Arbeitnehmerfreizügigkeit die Zahl der in
Deutschland beschäftigten Neu-EU-Bürger nicht unterschiedlich
wachsenund auchinsofernkeinegroûenzusätzlichenBelastungenzu
erwartensein.

82. Abgeordneter
Dr. Dieter
Thomae
(FDP)

Ist der Bundesregierung bekannt, dass das
Bundesversicherungsamt der Barmer Ersatz-
kasseuntersagthat, die Kosten für bei einer
holländischenVersandapothekebezogeneArz-
neimittel zu übernehmen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 10. September 2003

Ja.

83. Abgeordneter
Dr. Dieter
Thomae
(FDP)

Wie stellt sichdie Bundesregierung dazu,dass
andereErsatzkassennach wie vor mit dieser
holländischen Versandapotheke abrechnen,
und waswill siehiergegenunternehmen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 10. September 2003

Das Bundesversicherungsamt ist in allen ihm bekannt gewordenen
Fällen aufsichtsrechtlicheingeschritten. Daraufhin erhobeneKlagen
betroffenerKrankenkassen führten zu unterschiedlichenEntscheidun-
gen der erstinstanzlichen Rechtsprechung. Eine höchstrichterliche
Entscheidungstehtnochaus.

Im Entwurf einesGesetzeszur Modernisierungder gesetzlichenKran-
kenversicherung (Bundestagsdrucksache 15/1525) wurden hieraus
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Konsequenzen gezogen.Ich verweisein diesemZusammenhang ins-
besondereauf die beabsichtigten¾nderungenzu den§§43,73Arznei-
mittelgesetzi. V. m. §140edesFünften BuchesSozialgesetzbuch.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen

84. Abgeordneter
Otto
Bernhardt
(CDU/CSU)

Wann wird der geplante,vierspurigeAusbau
der BundesstraûeB 76 zwischenLornsenplatz
und Krankenhausin Eckernfördebeginnen?

85. Abgeordneter
Otto
Bernhardt
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung die Auffassung,dass
der zeitnaheBaubeginnaufgrundder dringend
notwendigen Entlastung der Eckernförder
Innenstadtwichtig ist?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 4. November 2003

Der Bundesregierung ist die Maûnahmebishernicht bekannt.

Nach Auskunft der zuständigenStraûenbauverwaltung des Landes
Schleswig-Holstein, die die Bundesfernstraûen in Schleswig-Holstein
gemäûArtikel 90 Abs.2 desGrundgesetzesplant, bautund verwaltet,
ist im Zuge der Bundesfernstraûe in EckernfördeeineMaûnahme in
Vorbereitung.

Die Bundesregierung wird sich von der zuständigenStraûenbauver-
waltungdesLandesSchleswig-Holsteindetailliert überdie Maûnahme
berichtenlassen.

86. Abgeordnete
Gitta
Connemann
(CDU/CSU)

Ist die in der ¹Ems-Zeitungª vom 1. Oktober
2003 zitierte Meldung der ¹Hessischen Allge-
meinenZeitungª zutreffend,wonachdie Bun-
desregierung plant, zusätzlichzu den bereits
eingeplanten20Mio Euro 40Mio. Euro für
die weitere Entwicklung und Sicherung der
Magnetbahntechnologiezu investieren?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 30. Oktober2003

Die Bundesregierung stehtzu der weiterenFörderungder Transrapid-
Technologie, insbesondere zur Durchführungeinesanwendungsnahen
Weiterentwicklungsprogramms für die Magnetschwebebahntechnik
alsschnellesund leistungsfähigesVerkehrssystem.
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Dashierfür im Haushaltsentwurf 2004der Bundesregierung ausgewie-
seneFinanzvolumen einschlieûlich der Entwicklung einesPrototypen
für ein Drei-Sektionen-Fahrzeugund für die Betriebsleittechnik befin-
det sichzurzeitin parlamentarischer Beratung.

87. Abgeordneter
Alexander
Dobrindt
(CDU/CSU)

Ist die Anfangsfinanzierung der Straûenbau-
projekte Bundesfernstraûe B 17 ± West-Orts-
umgehungLandsberg± und Bundesfernstraûe
B 17 ± OrtsumgehungKaufering ± durch den
Bundeshaushalt2004gesichert?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 29. Oktober2003

Voraussetzung für den Bau der Umfahrung Kaufering und der West-
umfahrungLandsbergamLech ist die BestätigungdesVordringlichen
Bedarfsdurch denDeutschenBundestagim Rahmender Behandlung
der Novelle zum Fernstraûenausbaugesetz und die Aufnahme der
Projektein dennächstenFünfjahresplan.Da dieseVoraussetzungder-
zeit nicht vorliegen, sind für den Bau der Projekte keine Mittel im
Bundeshaushalt2004vorgesehen.

88. Abgeordneter
Alexander
Dobrindt
(CDU/CSU)

Wann rechnet die Bundesregierungmit dem
Baubeginn der Vorhaben Bundesfernstraûe
B 17 ± West-OrtsumgehungLandsberg± und
Bundesfernstraûe B 17 ± OrtsumgehungKau-
fering ±?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 29. Oktober2003

Sofern die in der Antwort zur Frage 87 genanntenVoraussetzungen
vorliegen,können die beidenProjekte, für die sich dasBaurechtab-
zeichnet,nach Abstimmung mit der bayerischenStraûenbauverwal-
tung in die Bundeshaushalte kommenderJahreaufgenommenwerden.
Schonangesichtsder Vielzahl laufenderProjekte in Bayernwird dies
allerdingserstnach2004möglichsein.

89. Abgeordneter
Axel E.
Fischer
(Karlsruhe-Land)
(CDU/CSU)

WelcheAuswirkungenhat der Ausfall der für
Straûenbauprojekte desBundesin diesemJahr
verplantenEinnahmenausder LKW-Maut auf
die Straûenbauprojekte des Bundesim Land-
kreis Karlsruhe, insbesondere auf den geplan-
ten Ausbau der OrtsumgehungGraben-Neu-
dorf (BundesstraûeB 36)?

DeutscherBundestag± 15.WahlperiodeDrucksache 15/1949 ± 52±



Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 3. November 2003

Der kontinuierliche Weiterbau der OrtsumgehungGraben-Neudorf
im Zugeder BundesstraûeB 36 ist sichergestellt. Nach demAbschluss
der Arbeiten an den konstruktivenIngenieurbauwerken wird mit der
VergabeweitererBaulosedie Maûnahmeschrittweiserealisiert.

Wie auch aus den AnsätzendesBau- und Finanzierungsprogramms
des Landes Baden-Württemberg zu entnehmenist, ist der Bau der
OrtsumgehungGraben-Neudorf bis zur Fertigstellung durchfinan-
ziert.

90. Abgeordnete
Dr. Maria
Flachsbarth
(CDU/CSU)

Wie hochschätztdie Bundesregierung die Ver-
lustefür SpediteuredurchdenNutzungsausfall
von Lastkraftwagenein, die infolge desbis zu
einen Tag dauerndenEinbaus der On-Bord-
Unit Maut-Zahlgeräte(OBU) entstehen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 30. Oktober 2003

Der EinbaueinerOn-Board-Unit (OBU) dauertin der Regelzwischen
zweiund vier Stunden.Wie hochder dabeientstehendeNutzungsaus-
fall ist, kann nicht eindeutigermittelt werden,da dieserzwischenden
Speditionenund Fahrzeugendifferiert.

Zu berücksichtigenist ferner,dassvieleWerkstättendie OBU auchan
Wochenendeneinbauen.An Sonntagenunterfallen die meistenLkw
dem Sonntagsfahrverbot, so dassdannkeineNutzungsausfälleentste-
hen.

91. Abgeordnete
Dr. Maria
Flachsbarth
(CDU/CSU)

Gibt esErwägungender Bundesregierung, den
Spediteuren die Verluste für einen zweiten
Werkstattaufenthalt, der durch den Einbau
funktionsuntächtiger OBU verursacht wurde
zu ersetzenund ggf. Toll Collect für die ent-
standenenKostenin Regresszu nehmen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 30. Oktober 2003

Die Bundesregierung hat die Bietergemeinschaft ETC.de(später:Toll
CollectGmbH [TC]) mit der Errichtung und demBetriebdesweitest-
gehend satellitengestützten Lkw-Mauterfassungssystemsbeauftragt.
Hierzu gehört auch der ordnungsgemäûe Einbau der OBU und der
AustauschfehlerhafterGeräte.

Der Einbauder OBU begründetein privatrechtlichesVertragsverhält-
nis zwischenden Spediteurenund TC. Die Frageder Kostentragung
ist in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der TC geregelt.Ob
sich darausAnsprüche z. B. auf Schadensersatzfür Ausfall- und An-
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fahrkosten gegenüberTC wegen defekter Fahrzeuggeräte ergeben,
kannnur für jedenEinzelfall ggf. durch die ordentlichenGerichteent-
schiedenwerden.

92. Abgeordnete
Dr. Maria
Flachsbarth
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die gesamt-
wirtschaftlichen Auswirkungen der unklaren
Situation bei der Mauteinführung auf die in
Deutschland ansässigenSpeditionsunterneh-
men?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 30. Oktober 2003

Die Bundesregierungbedauert,dassaufgrund der zahlreichenund
gravierendenFehlerim Lkw-Mautsystem der durchTC vertraglichzu-
gesicherte Termin zur Mautbehebung nicht eingehalten werden
konnte und dassdadurch Unsicherheitenbeim Gewerbeentstanden
sind. Ziel der Bundesregierung ist jetzt, dassTC die Fehler beseitigt,
damit baldmöglichst ein stabiler und funktionstüchtiger Start des
Mautsystemsermöglichtwerdenkann.

93. Abgeordnete
Dr. Maria
Flachsbarth
(CDU/CSU)

Wird trotz der Verluste durch die verspätete
Mauteinführung, der im Bundesverkehrswege-
plan festgelegteAusbauder BundesstraûeB 1
(Südumgehung Hameln, Ortsumgehung
Reher/Aerzen, OrtsumgehungCoppenbrügge-
Marienau,OrtsumgehungEimbeckhausenund
Ortsumgehung Wehrbergen) wie geplant
durchgeführt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 30. Oktober 2003

DasBundeskabinett hat am 2. Juli 2003denBundesverkehrswegeplan
2003(BVWP) beschlossen.

Die abschlieûende Entscheidungzur Einstufung der Maûnahmenim
neuenBedarfsplanfür die Bundesfernstraûentrifft der DeutscheBun-
destagim RahmenseinerBeratungenzum5. Fernstraûenausbauände-
rungsgesetz.

94. Abgeordneter
Markus
Grübel
(CDU/CSU)

Welche Möglichkeiten des aktiven und passi-
ven Lärmschutzessieht die Bundesregirung
entlang der BahnstreckeBad Cannstadt±Plo-
chingen,um den vor allem durch den Güter-
verkehrverursachtenLärm zu reduzieren?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 29. Oktober 2003

Die Bundesregierunghat mit dem Sonderprogramm Lärmschutzan
bestehendenSchienenwegenden lange geforderten Einstieg in die
Lärmsanierung der Eisenbahnenvollzogen.Seit 1999stellt der Bund
dafür jährlich 100Mio. DM, jetzt rund 51Mio. Euro, im Rahmen
einerhaushaltsrechtlichenRegelungbereit.

Im BereichBad Cannstadt±Plochingender StreckeStuttgart±Ulmhat
das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen die
Ortsdurchfahrten von Bad Cannstadt,Untertürkheim, Obertürkheim,
Esslingen-Mettingen, Esslingen,Esslingen-Oberesslingen,Esslingen-
Zell, Altbach und Plochingenmit einerLängevon insgesamt12,8km
bereits frühzeitig in die Liste der vordringlich zu sanierendenStre-
ckenabschnitte aufgenommen,die den AbgeordnetendesDeutschen
Bundestagesim August 2002zu ihrer Information übersandtworden
ist.

Die DeutscheBahnAG hat damit für die Streckenabschnitte denPla-
nungsauftrag,konkret zu ermitteln, an welchenGebäudendie Grenz-
werte für die Lärmsanierung überschrittensind und ob aktive und/
oder passiveSchallschutzmaûnahmen in den einzelnenAbschnitten
ameffektivstensindund eingesetztwerdenkönnen.

95. Abgeordnete
Irmgard
Karwatzki
(CDU/CSU)

Entspricht esden Tatsachen,dassmit Einfüh-
rung der LKW-Ma ut keine Befreiungvon der
Autobahnbenutzungsgebühr für humanitäre
Hilfsgütertransportevorgesehenist?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 3. November 2003

Nein. Der Gesetzgeberhat in §1 Abs.2 desGesetzeszur Einführung
von streckenbezogenenGebührenfür die Benutzungvon Bundesauto-
bahnen mit schweren Nutzfahrzeugen (Autobahnmautgesetz ±
ABMG) Ausnahmenvon der Entrichtung der Maut in beschränktem
Umfang vorgesehen.Danachsindu. a.Fahrzeugevon Organisationen
des Zivil- und Katastrophenschutzesvon der Entrichtung der Maut
befreit. Humanitäre Hilfstransporte könnenvon anerkanntenOrgani-
sationendesZivil- und Katastrophenschutzesdurchgeführt werden.

Anerkannte Organisationen des Zivil- und Katastrophenschutzesim
Sinnedes§1 Abs.2 ABMG sind dasTechnischeHilfswerk nach§1
Abs.2 THW-Helferrechtsgesetzund die nach §20 Abs.1 Satz2 des
Zivilschutzgesetzes genannten Organisationen (Technisches Hilfs-
werk, Arbeiter-Samariter-Bund,DeutscheLebensrettungsgesellschaft,
DeutschesRotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser Hilfs-
dienst).

Die Gebührenfreiheit nur für dieseanerkanntenHilfsorganisationen
begründetsichdaraus,dasssieim Katastrophenfall Aufgabender Ge-
fahrenabwehr wahrnehmen, da sie in die staatlicheKatastrophenab-
wehrplanungeinbezogensind.Die EinsatzfahrzeugedieserHilfsorga-
nisationenwerdenweit gehendvom Bund beschafftund ausgerüstet.
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Siedienender Wahrnehmung hoheitlicherAufgabenund werdenfür
diesesAufgabenvorgehalten.

Die Durchführung humanitärer Hilfsgütertransporte durch andere
Organisationenhat nicht zur Folge,dassdieseim Sinneder o. g. Vor-
schriften im Zivil- und Katastrophenschutzmitwirken. Infolgedessen
ist ihre Gleichstellungmit den darin mitwirkenden Hilfsorganisatio-
nenbeider Frageder Mautbefreiungnicht möglich.

In diesemZusammenhang wird ausdrücklichdaraufhingewiesen,dass
die Regelungzur Gebührenpflicht privater Hilfsorganisationen nach
dem ABMG keinesfallseinenneuenSachverhalt darstellt.Bereitsim
Rahmen der vom 1. Januar 1995 bis zum 30.August 2003 gültigen
Regelungder Autobahnbenutzungsgebühr(¹Eurovignetteª) war die
Durchführung von Hilfstransporten durch private Organisationen
nicht freigestellt.

96. Abgeordnete
Irmgard
Karwatzki
(CDU/CSU)

Verändertsichmit Einführungder LKW-Maut
die bisherigePraxis,dassaufgrundeinesErlas-
sesdesBundesministeriumsder FinanzenUn-
ternehmen, die Fahrzeuge für humanitäre
Hilfstransporte zur Verfügungstellen,eineteil-
weise Befreiung der Autobahnbenutzungsge-
bühr erhalten?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 3. November 2003

Ein ErlassdesBundesministeriums der Finanzenzur Befreiung von
Hilfstransporten bzw. eine Erstattung entsprechender Gebühren ist
nicht bekannt.

97. Abgeordnete
Irmgard
Karwatzki
(CDU/CSU)

Wie viele Unternehmen haben bisher von
der Erstattung der Autobahnnutzungsgebühr
für humanitäre Hilfstransporte Gebrauch ge-
macht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 3. November 2003

Wenn Unternehmenihre Fahrzeugeden Hilfsorganisationen für hu-
manitäreHilfstransporte zur Verfügungstellen,werdendiesefür die
Zeit der Nutzung alsFahrzeugeder Hilfsorganisation gekennzeichnet
und rechtlichwie diesebehandelt.Das führt dazu,dassfür dieseFahr-
zeugekeine Gebühr anfällt. Es entstehensomit auch keine Erstat-
tungsansprüche.

StatistischeErhebungen darüber,ob und wie viele Unternehmenihre
FahrzeugedenHilfsorganisationenfür humanitäreZweckezur Verfü-
gung stellen,gibt es weder im Bundesministerium für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesennochim Bundesministerium desInnern.
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98. Abgeordneter
Jürgen
Klimke
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung der Auffassung,dass
essichbei der Rahmenrichtlinie70/156/EWG,
Artikel 8 Abs.2b in der Fassung98/14/EG für
FahrzeugeausauslaufendenSerienum ein für
Kfz-Käufer transparentesVerfahren handelt,
und wennja, weshalb?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 4. November 2003

Artikel 8 Abs.2b der EG-Rahmenrichtliniedient dazu,keineunbilli-
gen Härten beim Ungültigwerden einer Typgenehmigung für einen
FahrzeugtypeinesHerstellersvon Kraftfahrzeugen aufkommenzu
lassen.DieserAbsatzerlaubt,dassFahrzeuge,die währendder Gül-
tigkeit der Typgenehmigunghergestelltwordensind,auchnochnach
demUngültigwerdenamtlich zugelassen,verkauft und in Betriebge-
nommenwerdendürfen. Die Erlaubniswird nur auf Antrag zeitlich
und stückzahlmäûigbegrenzt vom Kraftfahrt-Bundesamt erteilt.
Diese Fahrzeugeentsprachenim Zeitpunkt der Herstellung allen
technischenVorschriften.Die Erlaubnisist bei denbetroffenenFahr-
zeugenim Fahrzeugbrief auf Seite4 unter Nr. 34 bzw. in der Über-
einstimmungsbescheinigung(COC) durch den Hersteller einzutra-
gen.

Der Käufer kann ausden FahrzeugpapierenohnegroûenAufwand
erkennen,dassdas vom Verkäufer angebotene Fahrzeugaus einer
auslaufendenSeriestammt.

99. Abgeordneter
Jürgen
Klimke
(CDU/CSU)

WelcheFolgenhat der Ablauf einerbefristeten
Genehmigungnach Artikel 8 Abs.2b 70/156
dieserRichtlinie für dasKfz und dessenInha-
ber?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 4. November 2003

Der Ablauf einerbefristeten Genehmigunghat nacheinerZulassung
keineFolgefür dasFahrzeugund seinenInhaber.

100. Abgeordneter
Michael
Kretschmer
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierung die ¾uûe-
rungendesBundesministers für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen,Dr. Manfred Stolpe,im
August 2003 im HanseClub Frankfurt/Oder,
Mittel ausdemStadtumbauprogrammOst um-
zuleitenund die AnsiedlungpolnischerMieter
in ostdeutschen Grenzstädten zu unterstützen,
und welche konkreten Maûnahmen leitet sie
darausab?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 4. November 2003

Der Rückbauvon Wohnungenist nachAuffassungder Bundesregie-
rung auf das unerlässliche Maû zu beschränken.Deshalbsieht das
ProgrammStadtumbauOst vor, dassnur rund ein Drittel der in den
neuen Ländern leer stehendenWohnungenrückgebaut wird. Vor
diesemHintergrund hat Bundesminister für Verkehr,Bau-und Woh-
nungswesen,Dr. Manfred Stolpe,Überlegungen begrüût, in Frank-
furt/Oder leer stehendeWohnungenpolnischenMietern zur Verfü-
gungzu stellen.

Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Dr.
Manfred Stolpe,hat zugleichauf die bestehendeMöglichkeit hinge-
wiesen,innerhalb desProgrammsStadtumbauOst Mittel nicht nur
für denRückbau,sondernauchfür städtebaulicheAufwertungsmaû-
nahmen in Stadtteilen mit langfristiger Perspektive einzusetzen.
Dabei geht es nicht um ein Umleiten von Mitteln, sondernum die
Verbesserungder Wohn- und Lebensverhältnisse aller Bewohner,
z.B. um die Aufwertung desWohnumfeldes.In ersterLinie wollen
sich die NachbarstädteFrankfurt/Oder und Slubicejedochum EU-
Mittel bemühen.

Vor konkretenMaûnahmensindwichtigeVorfragenzu klären.Dazu
gehörtinsbesondere dasAufenthaltsrecht für polnischeMieter.

101. Abgeordnete
Sabine
Leutheusser-
Schnarrenberger
(FDP)

WelcheAuswirkungenhat die geplanteRichtli-
nie über Mindestanforderungenfür die Sicher-
heit von Tunneln im transeuropäischen Netz
(KOM (2002)769)auf aktuelleTunnelbauvor-
habenin Deutschland, die sichim Planfeststel-
lungsverfahrenbefinden, den Vorgaben des
Richtlinienentwurfes jedoch nicht entspre-
chen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 4. November 2003

Mit einer abschlieûendenBeratung der EU-Richtlinie über ¹Min-
destanforderungen für die Sicherheit in Tunneln im transeuropäi-
schenNetzª (KOM (2002)769) im EuropäischenParlamentist erst
2004zu rechnen.Zur nationalenUmsetzungsiehtdie Richtlinie ge-
mäû Artikel 10 dann 24 Monate vor. Auf aktuelleTunnelbauvorha-
ben,die sich im Planfeststellungsverfahrenbefinden,habendie Vor-
gabendesRichtlinienentwurfesbisdahinkeineAuswirkungen.Aller-
dingsentsprechendie sicherheitstechnischenAnforderungen der im
Jahr2003eingeführten¹Richtlinien für die Ausstattungund denBe-
trieb von Straûentunneln(RABT) Ausgabe2003ª bereitsweitgehend
demSicherheitsniveauder EU-Tunnelrichtlinie odergehenin einigen
Punkten sogar darüber hinaus.Die Bundesregierung wird sich im
nochabzuschlieûendeneuropäischenAbstimmungsprozessweiterhin
für einemit allen nationalenRegelungenkompatibleLösungeinset-
zen.

DeutscherBundestag± 15.WahlperiodeDrucksache 15/1949 ± 58±



102. Abgeordnete
Sabine
Leutheusser-
Schnarrenberger
(FDP)

Empfiehlt die Bundesregierung, dieseVorha-
ben, soweit noch kein Planfeststellungsbe-
schluss getroffen ist, an die Vorgaben des
Richtlinienentwurfesjetzt schonanzupassen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 4. November 2003

Nein. Auf die Antwort zu Frage101wird verwiesen.

103. Abgeordnete
Sabine
Leutheusser-
Schnarrenberger
(FDP)

Welche Auswirkungen finanzieller Art wird
die geplante Richtlinie für Tunnelvorhaben
durchschnittlich mit sichbringen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 4. November 2003

Mit Bezugauf die Antwort zu Frage101dürften sichkeineoder nur
geringefinanzielleAuswirkungenergeben.

104. Abgeordneter
Eduard
Lintner
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung bereit,die Absicht des
EuropäischenParlamentszu unterstützen,dass
die Liberalisierung desZugangszu den Eisen-
bahnnetzender EU-Staatenbis zum 1. Januar
2006 auch für den Schienenpersonenverkehr
durchgesetztwird?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Angelika Mertens
vom 29. Oktober 2003

Die Bundesregierungsetzt sich nach wie vor für eine Öffnung der
Eisenbahnnetzein der EuropäischenUnion ein.

105. Abgeordneter
Stephan
Mayer
(Altötting)
(CDU/CSU)

Wie sollen die 38 Bundesfernstraûenbaupro-
jekte, die im ¹Anti-Stau-Programmª aufge-
führt sind, im Jahr2004vor demHintergrund,
dassdie Lkw-Maut aller Voraussichtnachauch
nicht zum 2. November2003,sondernfrühes-
tens zum 1. März 2004 eingeführt werden
kann, womit Einnahmeausfällebei der Lkw-
Maut in Höhe von ca. 1,1Mrd. Euro verbun-
den wären, was in etwa genau dem Betrag
entspricht, den die Bundesregierung jährlich
im ¹Anti-Stau-Programmª für Bundesfern-
straûenbauprojekte vorgesehenhat, finanziert
werden?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Angelika Mertens
vom 3. November 2003

Von den Maûnahmen des ¹Anti-Stau-Programmsª sind bereits 14
Projekte mit konventionellen Haushaltsmitteln in Bau gegangen.
DieseMaûnahmenwerden,da essichum Erweiterungsmaûnahmen
an bestehendenStreckenhandelt± auch im Falle einer verzögerten
Mauterhebung ± konventionell weiterfinanziert. Für das Anti-Stau-
Programm (ASP) sind jährlich rd. 376Mio. Euro von den rd.
1,1Mrd. Euro für den Bundesfernstraûenbereich vorgesehenen
Mauteinnahmen eingeplant,dasASP insgesamtist demzufolgenicht
gefährdet.

106. Abgeordnete
Maria
Michalk
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierungdie Tatsa-
che, dassdie DeutscheBahn AG nach einem
Bericht der ¹Sächsischen Zeitungª vom
21.Oktober 2003mit dem Winterfahrplan die
so genannteFranken-Sachsen-Magistrale nach
einerErweiterungvon Dresdenbis Görlitz aus
technischenGründen nur noch mit Nahver-
kehrswagenanstatt mit ICE-Zügen befahren
will, und sieht sie auch im Hinblick auf die
EU-Osterweiterung nicht Nachbesserungsbe-
darf im Bundesverkehrswegeplan?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 4. November 2003

Offensichtlich können die Dieselneigetechnikfahrzeuge (ICE-VT)
nicht wieder ab Fahrplanwechselam 14. Dezember2003 auf der
StreckeNürnberg±Dresden zum Einsatzkommen.Stattdessenwird
der Einsatzder BaureiheVT 612fortgesetzt.Hierbei handeltessich
um eine eigenverantwortliche unternehmerischeEntscheidungder
DeutschenBahnAG.

In Hinblick auf die unmittelbar bevorstehende EU-Osterweiterung
im Mai 2004 sieht die Bundesregierung keinen Nachbesserungsbe-
darf im Bundesverkehrswegeplan(BVWP) 2003,der am 2. Juli 2003
vom Bundeskabinettbeschlossenwurde. Die verkehrlichenAuswir-
kungender EU-Erweiterung wurdenbereitsbei der Erarbeitungdes
BVWP 2003hinreichendberücksichtigt.Zur weiterenVerbesserung
der Infrastruktur der Franken-Sachsen-Magistraleist im Vordringli-
chenBedarfalsneuesVorhabendie Elektrifizierung desAbschnittes
Nürnberg±Reichenbach(Vogtland) eingestelltworden. Ferner wird
in Verlängerungder Franken-Sachsen-Magistraledie StreckeDres-
den±Görlitz±Grenze D/PL für eine Streckengeschwindigkeit von
120 bis 160 km/h ausgebaut;langfristig erfolgt deren Elektrifizie-
rung.
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107. Abgeordneter
Klaus
Minkel
(CDU/CSU)

Wie viele konkreten Baumaûnahmen wurden
im Einzelplan12 (Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau-und Wohnungswesen)desBundes-
haushaltes2004± und dort als laufendeNum-
mer 39 in der Anlagezu Kapitel 1202 ± unter
der Bezeichnung¹Ergänzungsmaûnahmenª in
Höhe von 711,745Mio. Euro, zusammenge-
fasst?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Angelika Mertens
vom 29. Oktober 2003

Bei den unter der laufendenNummer 39 in der Anlage zu Kapi-
tel 1202 des Entwurfes des Bundeshaushaltes2004 bezeichneten
Ergänzungsmaûnahmenhandeltessichum ca.90Einzelmaûnahmen
ausdemZukunftsinvestitionsprogramm.

108. Abgeordneter
Klaus
Minkel
(CDU/CSU)

Sind diese Maûnahmen durch die Verschie-
bungder Lkw-Maut gefährdet?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Angelika Mertens
vom 29. Oktober 2003

Eine Gefährdung der Maûnahmenwird nicht gesehen.

109. Abgeordnete
Lena
Strothmann
(CDU/CSU)

Bei welchender im Bundeshaushaltsplan2004,
Einzelplan 12, Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen,Anlage zu
Kapitel 1202 (LKW-Maut und Schifffahrts-
abgaben)aufgeführten Straûenbauprojekte in
Nordrhein-Westfalen (NRW), die mit den
Maut-Einnahmen aus 2003 finanziert werden
sollten(Anti-Stau-Programm),wurde trotz der
komplett fehlendenMaut-Einnahmen ausdem
Jahr 2003 mit dem Bau bzw. Ausbau begon-
nen, und aus welchenHaushaltsmitteln oder
anderenFinanzquellen wird dieserBaubeginn
finanziertbzw.vorfinanziert?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Angelika Mertens
vom 3. November 2003

Von den Maûnahmen des ¹Anti-Stau-Programmsª (ASP) sind in
Nordrhein-WestfalenfolgendeProjekte

± A 1 UmbauMünster-Süd
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± A 1 Autobahnkreuz(AK) Westhofen±Anschlussstelle(AS) Hagen-
Nord

± A 1 AK Köln-Nord±DB (K-AC)

± A 3 AK Köln-Ost±GriesingerStraûe

± A 4 AK Kerpen±AK Köln-West

± A 57AK Meerbusch±AK Kaarstund

± A 57UmbauAS Neuss-West

mit Haushaltsmittelnaus Kapitel 1210 ± Bundesfernstraûen ± in
Baugegangen.

110. Abgeordnete
Lena
Strothmann
(CDU/CSU)

Werden Bauprojekte in NRW aus dem o.g.
Anti-Stau-Programm bezüglich Mauteinnah-
men 2003 gestrichen oder verschoben,und
wennja, welche?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Angelika Mertens
vom 3. November 2003

Nein.

111. Abgeordnete
Lena
Strothmann
(CDU/CSU)

Bereitet die Bundesregierung in Anbetracht
desunklarenMaut-StartseineStreichungoder
eineVerschiebungder Straûenbauprojekte des
Anti-Stau-Programms 2004 vor, die mit den
Maut-Einnahmen ausdem Jahr 2004lt. Haus-
haltsplan 2004 finanziert werden sollen, und
wennja, welcheMaûnahmenin NRW sindda-
von betroffen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Angelika Mertens
vom 3. November 2003

Nein.

112. Abgeordneter
Reinhard
Weis
(Stendal)
(SPD)

WelcheInitiativen wurdenbisherauf EU-Ebe-
ne zur Festlegungvon Lärmgrenzwerten für
Schienenfahrzeuge bzw. für Eisenbahnwag-
gonsergriffen, und wie war dabeidie Position
der Bundesregierung?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Angelika Mertens
vom 30. Oktober 2003

Im Rahmender Richtlinie 96/48/EG des Ratesvom 23.Juli 1996
über die Interoperabilität des transeuropäischen Hochgeschwindig-
keitsbahnsystems ist auf EU-Ebenedie ¹TechnischeSpezifikationfür
die Interoperabilität (TSI)ª für dasstrukturelleTeilsystemFahrzeuge
eingeführtworden.In dieserTSI sindLärmgrenzwerte für Schienen-
fahrzeugedesHochgeschwindigkeitsverkehrs festgelegt.Bei denVer-
handlungenauf europäischerEbenehat sichdie Bundesregierung im
Interesse der vom Schienenlärm betroffenen Menschen für an-
spruchsvolleGeräuschgrenzwerteeingesetzt.

Zeitlich versetztwerdenunter der Richtlinie 2001/16/EG desEuro-
päischenParlamentsund desRatesvom 19.März 2001über die In-
teroperabilität deskonventionellen transeuropäischenEisenbahnsys-
temsauchfür Fahrzeugedeskonventionellen Schienenverkehrsent-
sprechendeMindestanforderungenin Form einer ¹TSI Lärmª erar-
beitet. Bei den anstehendenBeratungenwird sich die Bundesregie-
rung ± wie siebereitsin der Antwort auf die SchriftlichenFragen59
bis 61 vom 14.Februar2003(auf Bundestagsdrucksache15/504)er-
klärt hat ± für fortschrittlicheLärmschutzstandardseinsetzen.

113. Abgeordneter
Reinhard
Weis
(Stendal)
(SPD)

Wie ist der Sachstandder unter deutscherLei-
tung arbeitenden Europäischen Grenzwert-
kommission bezüglich der Festlegung von
Lärmgrenzwerten für Schienenfahrzeugebzw.
Eisenbahnwaggons?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika
Mertens
vom 30. Oktober 2003

Auf europäischerEbenebeschäftigensichverschiedeneArbeitsgrup-
pen mit FragendesSchienenverkehrslärms.Die EuropäischeKom-
mission hat zum einen die in der Frage offenbar angesprochene
¹Working Group 6 ± RailwayNoiseª eingesetzt,der vor allemSach-
verständigeaus den Mitgliedstaatender Gemeinschaft angehören.
Die ¹Working Group 6 ± RailwayNoiseª hat die Aufgabe,die Euro-
päischeKommission bei der Fortentwicklung der Politik zur Be-
kämpfungdesSchienenverkehrslärmszu beraten.Sieist zwar in den
Prozessder Entwicklung von Vorschlägenfür künftige Lärmschutz-
anforderungen für Schienenfahrzeugeeingebunden,mit der Erstel-
lung einesfachlichenVorschlagsfür eine¹TSI Lärmª hat die Euro-
päischeKommission jedoch das gemeinsameGremium nach Arti-
kel 6 der beidenRichtlinien 96/48/EG und 2001/16/EG beauftragt,
nämlich die EuropäischeVereinigung für die Interoperabilität der
EisenbahnenAEIF (AssociationEuropØenepour l'InteropØrabilitØ
Ferroviaire).InwieweitVorschlägeder ¹Working Group 6 ± Railway
Noiseª bei der Festlegungvon Geräuschanforderungen für Schie-
nenfahrzeugeberücksichtigt werden, bestimmt die Europäische
Kommission in einem Komitologieverfahren,an dem die Mitglied-
staatenbeteiligtsind.

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/1949± 63±



Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

114. Abgeordneter
Dr. Ralf
Brauksiepe
(CDU/CSU)

WelchezusätzlichenMittel auswelchenHaus-
haltstitelnwerdenausdemEtat desBundesmi-
nisteriumsfür wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung(Einzelplan23) im Laufe des
Jahres 2003 für die Wiederaufbauarbeit in
Afghanistan im Zusammenhang mit dem Be-
schlussüber die Fortsetzungund Erweiterung
der Beteiligung bewaffneter deutscherStreit-
kräfte an dem Einsatz einer internationalen
Sicherheitsunterstützungstruppe in Afghanis-
tan (Einsatz in der Region Kunduz) bereitge-
stellt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Uschi Eid
vom 3. November 2003

Zur Finanzierung von Maûnahmen der entwicklungsorientierten
Nothilfe werdenim Geschäftsbereich desBMZ ausMitteln deslau-
fendenJahres(Kapitel 3202 Titel 687 25) bis zu 1,4Mio. Euro be-
reitgestellt.

115. Abgeordneter
Dr. Ralf
Brauksiepe
(CDU/CSU)

Werden die von der Bundesregierung ange-
kündigten Mittel in Höhe von 33Mio. Euro
für die Wiederaufbauarbeit in Afghanistanim
Jahr 2004 zusätzlichund damit plafonderhö-
hend zum Haushaltsentwurf für den Einzel-
plan 23zur Verfügunggestellt?

116. Abgeordneter
Dr. Ralf
Brauksiepe
(CDU/CSU)

Ist beabsichtigt,die Zusatzmittelin Höhe von
33Mio. Euro für die Wiederaufbauarbeit in
AfghanistanüberdasJahr2004hinausauchin
dennachfolgendenHaushaltsjahrenzur Verfü-
gungzu stellen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Uschi Eid
vom 3. November 2003

Die Zusatzausgaben für die ErweiterungdesdeutschenWiederauf-
bau-Engagements auf Kunduz und Herat werdenfür den Zeitraum
von 12Monaten insgesamtbiszu 33Mio. Euro betragen.Die Finan-
zierungerfolgt für daslaufendeJahrausdenHaushaltender beteilig-
ten Ressorts.Für dasHaushaltsjahr2004wird die Bundesregierung
im weiterenparlamentarischenVerfahren zum Haushalt 2004 dem
DeutschenBundestageinenVorschlagzur Finanzierung diesesEin-
satzesunterbreiten.

Berlin, den7. November 2003
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